
47. S i t z u n g d e s S t e i e r m a 

VI. Periode — 25. 

I n h a l t : 

P e r s o n a l i e n . : 

Entschuldigt sind Landesrat Peltzmann und 
die Abg. Lendl und Zagler. 

A u f l a g e n : 

Antrag, Einl.-Zahl 736, der Abgeordneten Rit-
zinger, Koiner, Burger und Prof. Dr. Eichtinger, 
betreffend den Ankauf des Etrachsees durch 
das Land Steiermark (2006); 

Antrag, Einl.-Zahl 737, der Abgeordneten Pro
fessor Dr. Eichtinger, Burger, Jamnegg und Kit
zinger, betreffend die Erlassung eines neuen Für
sorgegesetzes durch das Land Steiermark; 

Antrag, Einl.-Zahl 738, der Abgeordneten Bur
ger, Prof. Dr. Eichtinger, Ritzinger und Maunz, 
betreffend die Übernahme der Seeuferstraße am 
Leopoldsteinersee als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 739, der Abgeordneten Rit
zinger, Burger, Prof. Dr. Eichtinger und Koiner, 
betreffend die Erklärung der Gerichtsbezirke 
Murau und Neumarkt zu Förderungsgebieten; 

Antrag, Einl.-Zahl 740, der Abgeordneten Pro
fessor Dr. Eichtinger, Burger, Kitzinger und 
Pabst, betreffend eine Vereinbarung mit den 
heimischen Kreditinstituten • um einen einheitli
chen Zinssatz bei der Gewährung von Darlehen 
für den Wohnungsbau; 

Antrag, Einl.-Zahl 741, der Abgeordneten Bur
ger, Prof. Dr. Eichtinger, Ritzinger und Jamnegg, 
betreffend die Erstellung von ärztlichen Gut
achten nach Arbeitsunfällen; 

Antrag, Einl.-Zahl 742, der Abgeordneten Karl 
Lackner, Ritzinger, Trümmer und Maunz, betref
fend die Schaffung eines Mautstraßengesetzes; 

Antrag, Einl.-Zahl 743, der Abgeordneten Se
bastian, Laurich, Fellinger, Brandl, Vinzenz 
Lackner und Genossen, betreffend Ausbaumaß
nahmen der Landesstraße Nr. 277 beim Bahn
übergang in Weißenbach a. d. Enns; 

Antrag, Einl.-Zahl 744, der Abgeordneten Se
bastian, Laurich, Fellinger, Vinzenz Lackner und 
Genossen, betreffend die Lawinenverbauung im 
Gesäuse; 

Antrag, Einl.-Zahl 745, der Abgeordneten Lau
rich, Brandl, Vinzenz Lackner, Fellinger und Ge
nossen, betreffend die Durchführung der zur Er
hältung der Saline Bad Aussee notwendigen In
vestitionen; 

Antrag, Einl.-Zahl 746, der Abgeordneten Pich-* 
ler, Vinzenz Lackner, Lendl, Fellinger und Ge
nossen, betreffend die Übernahme der als Bun
desstraße aufgelassenen Ortsdurchfahrt Thalheim 
(Bezirk Judenburg) als Landesstraße; 

Antrag, Einl.-Zahl 747, der Abgeordneten Gru
ber, Brandl, Lendl, Fellinger und Genossen, be
treffend die Erstellung einer Studie bzw. die Vor
nahme von Strukturuntersuchungen über die 
wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten in 
den politischen Bezirken Brück a. d. Mur und 
Mürzzuschlag; 
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Antrag, Einl.-Zahl 748, der Abgeordneten Vin
zenz Lackner, Prof. Hartwig, Heidinger, Dr. Klau
ser und Genossen, betreffend die tägliche Hin-
und Rückfahrt von Schülern; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 122, Gesetz, mit 
dem das Benützungsabgabegesetz abgeändert 
wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 123, Gesetz, mit 
dem das Grundsteuerbefreiungsgesetz 1948 abge
ändert wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 124, Gesetz, 
mit dem das Müllabfuhrgesetz abgeändert und 
ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 125, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Krankenanstaltengesetz 
neuerlich abgeändert und ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 126, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Heilvorkommen- und 
Kurortegesetz abgeändert wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 129, Gesetz, mit 
dem das Gesetz über die Schaffung einer Stei-
risehen Hochwassermedaille abgeändert und er
gänzt wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 130, Gesetz, mit 
dem das Gesetz, betreffend, die Schaffung eines 
Ehrenzeichens für eifrige und ersprießliche Tä
tigkeit und eines Verdienstkreuzes für besondere 
Leistungen oder hervorragende Verdienste auf 
dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungs
wesens, abgeändert und ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 132, Gesetz, mit 
dem die Wahlperiode der Mitglieder des Ge
meinderates in 117 Gemeinden verlängert wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 133, Gesetz, mit 
dem das Grazer Müllabfuhrgesetz abgeändert 
und ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 134, Gesetz, mit 
dem das Gesetz vom 4. November 1947, LGB1.-
Nr. 39, betreffend Einhebung einer Gemeindeab
gabe von öffentlichen Ankündigungen im Gebiete 
der Stadt Graz (Ankündigungsabgabe), abgeän
dert und ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 139, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Sammlungsgesetz ab
geändert wird (Sammlungsgesetz-Novelle 1969); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 140, Gesetz 
über öffentliche Schaustellungen, Darbietungen 
und Belustigungen (Steiermärkisches Veranstal
tungsgesetz) ; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 142, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Leichenbestattungs
gesetz abgeändert und ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 777, über Gna
denanträge von Landesbeamten um Einstellung 
von anhängigen Disziplinarverfahren und Erlas
sung von Disziplinarstrafen aus Anlaß des 50-
jährigen Bestandes der Republik Österreich; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 431, zum An
trag der Abgeordneten Schön, Fellinger, Vinzenz 
Lackner, Brandl und Genossen, betreffend die 
Beseitigung von nicht denkmalschutzwürdigen 
Objekten in der Gemeinde Vordernberg; 
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Regierungsvorlage, Beiläge Nr. 127, Gesetz, mit Mi 
dem das Steiermärkische. Pflichtschulerhaltungs- .,-• 

' gesetz neuerlich abgeändert und ergänzt wird; ' ' 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 128, Gesetz 
über die Errichtung und den Betrieb von Schi
schulen - (Steiermärkisches Schischulgesetz 1969); A 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 135, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Berufsschülorgani-
sationsgesetz 1967 abgeändert und ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 759, über die In
anspruchnahme von landeseigenen Grundstücken 
des Landeskrankenhauses Brück a. d. Mur durch 
die Republik Österreich; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 136, Gesetz, mit 
dem das Gesetz über die Bildung eines Fonds 
für gewerbliche Darlehen neuerlich abgeändert 
wird; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 772, betreffend 
den Ankauf eines Seuchenlastkraftwagens, Type 
Mercedes, über den Stand des Systemisierungs-
planes der Kraftfahrzeuge für das Jahr 1969; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 683, zum An
trag der Abgeordneten Schön, Fellinger, Vinzenz 
Lackner und Genossen, betreffend die Errich
tung einer FeuerVerzinkungsanlage im Werk 
Kindberg der ÖAMG.; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 131, Gesetz, mit 
.;'..•• dem das Steiermärkische Landes-Straßenverwal-

tungsgesetz 1964 abgeändert wird (Landes-Stra-
ßenverwaltungsgesetznovelle 1969); 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 579, zum An
trag der Abgeordneten Schrammel, Premier, 
Buchberger und Trümmer, betreffend die Einbe
ziehung der bäuerlichen Zuschußrentner in die 
Altenurlaubsaktion der Steiermark; 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 653, zum An
trag der Abgeordneten Nigl, Jamnegg, Ritzinger V 
und Lind, betreffend die gesetzliche Errichtung 
eines Landarbeiterkammertages; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 137, Gesetz über 
die landwirtschaftliche Tierzucht (Steiermärki
sches Tierzuchtgesetz); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 138, Gesetz 
über .land- und forstwirtschaftliche Bringungs
rechte (Steiermärkisches Güter- und Seilwege-
Landesgesetz — GSLG. 1969); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 141, Gesetz, mit 
dem das Grund Verkehrsgesetz neuerlich abgeän
dert und ergänzt wird; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 143, Gesetz, mit 
dem das Flurverfassungs-Landesgesetz abgeän
dert und ergänzt wird (2008). 

Z u w e i s u n g e n : 
Anträge, Einl.-Zahl 736, 737, 738, 739, 740, 741, 

742, 743, 744, 745, 746, 747 und 748 der Landes
regierung (2007); 

Regierungsvorlagen, Beilage Nr. 122, 123, 124, 
125, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 139, 140, 142 und 
Einl.-Zahl 777 dem Gemeinde- und Verfassungs-

'" Ausschuß (2007); ; 

Regierungsvorlagen, Beilage Nr. 431, 127, 128 
und 135 dem Volksbildungs-Ausschuß (2007); 

Regierungsvorlagen, Einl.-Zahl 759 und 772, 
Beilage Nr. 131 und 136, zu Einl.-Zahl 683 dem 
Finanz-Ausschuß (2007); 

Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 579, dem Für
sorge-Ausschuß (2007); 

Regierungsvorlagen, zu Einl.-Zahl 653, Beilage 
Nr. 137, 138, 141 und 143 dem Landeskultur-Aus
schuß (2008). 

t e i l ü n g e n : . 

Zurückverweisung der Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 655, an die Landesregierung (2008). 

n t r ä g e : 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Eichtinger, 
Jamnegg, Prof. Dr. Moser und Burger, betref
fend die Schaffung eines Beirates für Bildungs
fragen für das Land Steiermark (2008); 

Antrag der Abgeordneten Ing. Koch, Dipl.-
Ing. Fuchs, Stoffler und Feldgrill, betreffend Zes
sionen aus Landesaufträgen; 

Antrag der Abgeordneten Buchberger, Pölzl, 
Dipl.-Ing. Schaller und Prenner, betreffend die 
Errichtung einer allgemeinbildenden höheren 
Schule im Raum von Birkfeld; 

Antrag der Abgeordneten Jamnegg, Professor 
Dr. Eichtinger, Egger und Ritzinger, betreffend 
die Reinhaltung unserer Wälder; 

Antrag der Abgeordneten Groß, Ileschitz, Vin-
zenz Lackner, Pichler und Genössen, betreffend 
die Verbreiterung der Landesstraßen; 

Antrag der Abgeordneten Heidinger, Fellinger, 
Pichler, Vinzenz Lackner und Genossen, betref
fend die zweckmäßige Aufstellung von Hinweis
schildern auf Bundes- und Landesstraßen; 

Antrag der Abgeordneten Schön, Pichler, Hei
dinger, Zinkanell und Genossen, betreffend die 
Errichtung von Alpine-Leitschienen an Bundes
und Laridesstraßen; 

Antrag der Abgeordneten Sebastian, Laurich, 
Vinzenz Lackner, Pichler, Fellinger und Genos
sen, betreffend die Verbesserung der Verkehrs
verhältnisse auf der Hengstpaßstraße (Landes
straße Nr. 278): 

Antrag der Abgeordneten Klobasa, Heidinger, 
Aichholzer, Wuganigg, Meisl und Genossen, be
treffend die Instandsetzung der Gleichenberger 
Bundesstraße (2008). 

e r h a n d l u n g e n : 
1. Bericht des Landeskultur-Ausschusses, Bei

lage Nr. 146, über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 109, Gesetz über das Landwirtschaft
liche Siedlungswesen (Steiermärkisches Land
wirtschaftliches Siedlungs-Landesgesetz — 
StLSG. 1969). 

Berichterstatter: Abg. Rupert Buchberger 
(2008). 

Redner: Abg. Schrammel (2009), Abg. Karl Lack
ner (2010), Abg. Zinkanell (2010), Landesrat Dok
tor Niederl (2011). 

Annahme des Antrages (2013). 

2. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 117, Gesetz, 
mit dem das Gesetz über die Sicherung und 
Förderung der Erzeugung von Hybridmais- und 
Roggensaatgut abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Alois Lafer (2013). 
Annahme des Antrages (2013). 

3. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 118, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Bienenzuchtgesetz 
abgeändert und ergänzt wird (Steiermärkische 
Bienenzüchtgesetz-Novelle 1969). 

Berichterstatter: Abg. Johann Pabst (2013). 
Annahme des Antrages (2014). 

4. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 119, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Landarbeiterkam
mergesetz 1967 ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Anton Nigl (2014). 
Annahme des Antrages (2014). 

5. Bericht des Finanz-Ausschusses und des 
Volksbildungs^Ausschusses, Beilage Nr. 145, über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr.. 120, Gesetz 
über die Schaffung eines Landesfonds zur Förde
rung von Wissenschaft und Forschung (Steier-
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märkischer Wissenschafts- und Forschungslan-
desfonds). 

Berichterstatter: Abg. Prof. Dr. Eduard Moser 
(2014). 

Redner: Abg. Dipl.-Ing. Fuchs (2014), Abg. 
Groß (2016), Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz (2017), 
Landeshauptmann Krainer (2019). 

Annahme des Antrages (2020). 

6. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 115, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Schulaufsichts-Aus-
führungsgesetz ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (2020). 
Annahme des Antrages (2020). 

7. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 116, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Pflichtschulorgani-
sations-Ausführungsgesetz neuerlich abgeändert 
und ergänzt wird. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schrammel (2020). 
Annahme des Antrages (2020). 

8. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses, Beilage Nr. 147, über die Regie
rungsvorlage, Beilage Nr. 103, Gesetz, mit dem 
die Gemeindewahlordnung Graz 1957 neuerlich 
abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Hans Groß (2020). 
Annahme des Antrages (2020). 

9. Bericht des Finanz-Ausschusses und des Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschusses, Beilage 
Nr. 144, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
114, Gesetz über den Verzicht auf Ersatzforde
rungen des Landes, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände gegenüber ihren Organen. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Christoph Klauser 
(2021). 

Annahme des Antrages (2021). 

10. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 730, betreffend den Bericht des Rechnungs
hofes vom 22. August 1968 über das Ergebnis 
der Überprüfung der Gebarung der Jahre 1963 
und 1964 der Stadtgemeinde Leoben. 

Berichterstatter: Abg. Simon Pichler (2021). 
Redner: Abg. Fellinger (2021). 
Annahme des Antrages (2022). 

11. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 732, des 
3. Landtagspräsidenten Dr. Helmut Heidinger, 
gemäß § 22 des Landesverfassungsgesetzes. 

Berichterstatter: Abg. Franz Feldgrill (2022). 
Annahme des Antrages (2022). 

12. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 121, Gesetz, mit dem das Wasserleitungsbei
tragsgesetz abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Karl Prenner (2022), 
Annahme des Antrages (2023). 

13. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 734, betreffend den Bericht des Rechnungs
hofes vom 10. Juni 1968 über das Ergebnis der 
Überprüfung der Gebarung der Jahre 1964 und 
1965 des Bezirksfürsorgeverbandes Voitsberg. 

Berichterstatter: Abg. Josef Zinkanell (2023). 
Annahme des Antrages (2023). 

14. Bericht des Finanz-Ausschusses, über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 724, betreffend 
Bau- und Grundflächeninanspruchnahme sowie 
Objektseinlösungen für das Bauvorhaben Nr. 
6/69 „Studenzen—Eichkögel" der Landesstraße 
Nr. 71, Eichkögelstraße. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schrammel (2023). 
Annahme des Antrages (2023). 

15. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 727, betreffend 
Bau- und Grundflächeninanspruchnahme von 
Seidl Florian und Maria für das Bauvorhaben 
Nr. 12/68 „Sulz—Kapfenstein" der Landesstraße 
Nr. 103, Kölldorferstraße. 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (2023). 
Annahme des Antrages (2023). 

16. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 729, betreffend den 
Abverkauf eines landeseigenen, zum Gutsbestand 
der Landwirtschaftlichen Fachschule Hafendorf 
gehörigen Grundstückes an die Landesbedien
stete Katharina Uly, Landeskrankenhaus Brück 
an der Mur. 

Berichterstatter: Abg. Johann Pabst (2023). 
Annahme des Antrages (2024). 

17. Bericht des Finanz-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 731, über die Auf
nahme von weiteren Darlehen in Höhe von ins
gesamt 95 Millionen Schilling bei der Landes-
Hypothekenanstalt für Steiermark zur Restfinan
zierung des Sonderwohn- und Barackenersatz-
Bauprogrammes im Jahr 1969 bzw. 1970. 

Berichterstatter: Abg. Simon Pichler (2024). 
Annahme des Antrages (2024). 

18. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 373, zum Antrag der Abgeordneten 
Wegart, Trümmer, Dr. Heidinger und Ing. Koch, 
betreffend Neukommissionierung der schienen
gleichen Bahnübersetzung im km 0.012 der Gos-
dorferstraße. 

Berichterstatter: Abg. Franz Trümmer (2024). 
Annahme des Antrages (2024). 

19. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 517, zum Antrag der Abgeordneten 
Buchberger, Egger, Pölzl und Jamnegg, betref
fend den Einbau von Erste-Hilfe-Kursen in den 
Lehrplan der Fahrschulen. 

Berichterstatter: Abg. Siegmund Burger (2024). 
Annahme des Antrages (2025). 

20. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 546, zum Antrag der Abgeordne
ten Dr. Heidinger, Ing. Koch, Lautner und Trüm
mer, betreffend den Ausbau der Bundesstraße 
Nr. 67 zwischen Graz—Spielfeld. 

Berichterstatter: Abg. Ing. Hans Koch (2025). 
Annahme des Antrages (2025). 

21. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, 
zu Einl.-Zahl 678, zum Antrag der Abgeordneten 
Stöffler, Nigl, Dipl.-Ing. Fuchs und Prof. Doktor 
Moser, betreffend den Ausbau des Flughafens 
Graz-Thalerhof. 

Berichterstatter: Abg. Josef Stöffler (2025). 
Redner: Abg. Ritzinger (2026), Landesrat Bam

mer (2026), Abg. Scheer (2027). 
Annahme des Antrages (2028). 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr. 

Präsident Koller: Hoher Landtag! Ich eröffne die 
47. Sitzung des Steiermärkischen Landtages in der 
laufenden VI. Gesetzgebungsperiode und begrüße 
alle Erschienenen. 

Entschuldigt sind: Landesrat Peltzmann, Abge
ordnete Lendl und Abg. Zagler. 

Von den einzelnen Ausschüssen wurden seit der 
letzten Landtagssitzung 21 Geschäftsstücke erle
digt, die wir auf die heutige Tagesordnung setzen 
können. Es sind dies: 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 109, Gesetz 
über das Landwirtschaftliche Siedlungswesen 
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(Steiermärkisches Landwirtschaftliches Siedlungs-
Landesgesetz — StLSG. 1969); 

=die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 117, Gesetz, 
mit dem das Gesetz über die Sicherung und För
derung der Erzeugung von Hybridmais- und Rog
gensaatgut abgeänder t und ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beiläge Nr. 118, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Bienenzuchtgesetz ab 
geändert und ergänzt wird (Steiermärkische Bie
nenzuchtgesetz-Novelle 1969); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 119, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Landarbe i te rkam
mergesetz 1967 ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 120, Gesetz, 
über die Schaffung eines Landesfonds zur För
derung von Wissenschaft und Forschung (Steier-
märkischer Wissenschafts- und Forschungslandes-
fonds); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 115, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Schulaufsichts-Aus-
führungsgesetz neuerlich abgeändert und ergänzt 
wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 116, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Pnkhtschulorganisa-
tions-Ausführungsgesetz neuerlich abgeänder t und 
ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 103, Gesetz, 
mit dem die Gemeindewahlordnüng Graz 1957 
neuerlich abgeändert wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 114, Gesetz, 
über den Verzicht auf Ersatzforderungen des Lan
des, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 
gegenüber ihren Organen; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 730, betreffend 
den Bericht des Rechnungshofes vom 22. August 
1968 über das Ergebnis -der Überprüfung der Ge
barung der J ah re 196.3 und 1964 der Stadtgemein
de Leoben; 

die Anzeige, Einl.-Zahl 732, des 3. Landtagsprä
sidenten Dr. Helmut Heidinger gemäß § 22 des 
Landes Verfassungsgesetzes; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 121, Gesetz, 
mit dem das Wasserleitungsbeitragsgesetz abgeän
dert wird; 

die Regierungsvorlage, EinL-Zahl 734, betreffend 
den Bericht des Rechnungshofes vom 10. J un i 1968 
über das Ergebnis der Gebarung der J a h r e 1964 
und 1965 des Bezirksfürsorgeverbandes Voitsberg; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 724, betreffend 
Bau- und Grundflächeninanspruchnahme sowie 
Objektseinlösungen für das Bauvorhaben Nr. 6 (69) 
„Studenzen—Eichkögel" der Landesstraße Nr. 71, 
Eichkögelstraße; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 727, betreffend 
Bau- und Grundflächeninanspruchnahme von Seidl 
Florian und Maria für das Bauvorhaben Nr. 12 (68) 
„Sulz—Kapfenstein" der Xandesstraße Nr. 103, 
Kölldorferstraße; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 729, betreffend 
den Abverkauf eines landeseigenen zum Gutsbe
stand der Landwirtschaftl ichen Fachschule Hafen-
dörf gehörigen Grundstückes an die Landesbe
dienstete Ka thar ina Uly, Landeskrankenhaus Brück 
an der Mur; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 731, über die 
Aufnahme von weiteren Darlehen in Höhe von 
insgesamt 95 Millionen Schilling bei der Landes-

Hypothekenanstal t für S te iermark zur Restfinan-
zierung des Sonderwohn- und Barackenersatz-Bau-
programmes im J ah r 1969 bzw. 1970; 
• die Regierungsvorlage zu Einl.-Zahl 373, zum An
t rag der Abgeordneten Wegart, T rümmer , Dr. Hei
dinger und Ing. Koch, betreffend Neukommis-
sionierung der schienengleichen Bahnübersetzung 
im km 0,012 der Gosdorferstraße; 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 517, zum 
Antrag der Abgeordneten Buchberger, Egger, 
Pölzl und Jamnegg, betreffend den Einbau von 
Erste-Hilfe-Kursen in den Lehrplan der Fahrschu
len; 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 546, zum 
Ant rag der Abgeordneten Dr. Heidinger, Ingenieur 
Koch, Lau tner und Trümmer, betreffend den Aus
bau der Bundesstraße 67 zwischen Graz—Spielfeld; 

- die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 678, zum 
Ant rag der Abgeordneten Stöffler, Nigl, Dipl.-Ing. 
Fuchs und Prof. Dr. Moser betreffend den Aus
bau des Flughafens Graz-Thalerhof. 

Die Regierungsvorlagen, Beilagen Nr. 109, Num
mer 120, Nr. 103 und Nr. 114 wurden vom Finanz-
Ausschuß, Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß, 
Volksbildungs-Ausschuß und Landeskul tur-Aus
schuß mit wesentlichen Änderungen beschlossen. 
Sie mußten daher gemäß § 31, Abs. 1 der Geschäfts
ordnung des Steiermärkischen Landtages neu ge
druckt werden und sind die neu beschlossenen Fas 
sungen in den heu te aufliegenden Beilagen Nr. 146, 
Nr. 145, Nr. 147 und Nr. 144 enthalten. 

Die Behandlung dieser Geschäftsstücke kann 
nach § 31 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Steier
märkischen Landtages nur nach Abstandnahme 
von der 24stündigen Auflagefrist vorgenommen 
werden. 

Im Einvernehmen mi t den Obmännern der im 
Hause ver tretenen Parteien schlage ich daher die 
Abstandnahme von der 24stündigen Auflagefrist 
vor. 

Wird gegen die Tagesordnung und gegen die Ab
s tandnahme von der 24stündigen Auflagefrist be
züglich der Beilagen Nr. 146, 145, 147 und 144 ein 
Einwand erhoben? 

Ich stelle fest, daß Sie mit der Tagesordnung und 
mit der Abstandnahme von der 24stündigen Auf
lagefrist einverstanden- sind. 

Es liegen heute folgende Geschäftsstücke auf: 
der Antrag, Einl.-Zahl 736, der Abgeordneten 

Ritzinger, Koiner, Burger und Prof. Dr. Eichtinger, 
betreffend den Ankauf des Etrachsees durch das 
Land Steiermark; 

der Antrag, Einl.-Zahl 737, der Abgeordneten 
Prof. Dr. Eichtinger, Burger, J amnegg und Ritzin
ger, betreffend die Erlassung eines neuen Fürsor
gegesetzes durch das Land Steiermark; 

der Antrag, Einl.-Zahl 738, der Abgeordneten 
Burger, Prof. Dr. Eichtinger, Ritzinger und Maunz, 
betreffend die Übernahme der Seeuferstraße am 
Leopöldsteinersee als Landesstraße; 

der Antrag, Einl.-Zahl 739, der Abgeordneten 
Ritzinger, Burger, Prof. Dr. Eichtinger und Koiner, 
betreffend die E rk lä rung der Gerichtsbezirke Mur-
au und Neumarkt zu Förderungsgebieten; 

der Antrag, .Einl.-Zahl 740, der Abgeordneten 
Prof. Dr. Eichtinger, Burger, Ritzinger und Pabst,.. 
betreffend eine Vereinbarung mi t den heimischen 
Kredit inst i tuten um einen einheitlichen Zinssatz. 

;-- ftVit Mi 4M 
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bei der Gewährung von Darlehen für den Woh
nungsbau; 

der Antrag, Einl.-Zahl 741, der Abgeordneten 
Bürger, Prof. Dr. Eichtinger, Ritzinger und J am-
negg, betreffend die Erstel lung von ärztlichen 
Gutachten nach Arbeitsunfällen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 742, der Abgeordneten 
Kar l Lackner, Ritzinger, T rümmer und Maunz, be
treffend die Schaffung eines Mautstraßengesetzes; 

der Antrag, Einl.-Zahl 743, der Abgeordneten 
Sebastian, Laurich, Fellinger, Brandl, Vinzenz 
Lackner und Genossen, betreffend Ausbaumaßnah
men der Landesstraße Nr. 277 beim Bahnübergang 
in Weißenbach an der Enns; 

der Antrag, Einl.-Zahl 744, der Abgeordneten 
Sebastian, Laurich, Fellinger, Vinzenz Lackner und 
Genossen, betreffend die Lawinenverbauung im 
Gesäuse; 

der Antrag, Einl.-Zahl 745, der Abgeordneten 
Laurich, Brandl , Vinzenz Lackner, Fellinger und 
Genossen, betreffend die Durchführung der zur Er
hal tung der Saline Bad Aussee notwendigen In
vestitionen; 

der Antrag, Einl.-Zahl 746, der Abgeordneten 
Pichler, Vinzenz Lackner, Lendl, Fellinger und Ge
nossen, betreffend die Übernahme. der als Bundes
straße aufgelassenen Ortsdurchfahrt Thalheim (Be
zirk Judenburg) als Landesstraße; 

der Antrag, Einl.-Zahl 747, der Abgeordneten 
Gruber, Brandl, Lendl, Fellinger und Genossen, be
treffend die Erstellung einer Studie bzw. die Vor
nahme von S t rukturuntersuchungen über die wir t 
schaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten in den po
litischen Bezirken Brück an der Mur und Mürz-
zuschlag; 

der Antrag, Einl.-Zahl 748, der Abgeordneten 
Vinzenz Lackner, Prof. Hartwig, Heidinger, Dok
tor Klauser und Genossen, betreffend die tägliche 
Hin- und Rückfahrt von Schülern; 

Diese Ant räge weise ich der Landesregierung zu. 
Dem Gemeinde- und Verfassungsausschuß weise 

ich folgende Geschäftsstücke zu: 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 122, Gesetz, 

mi t dem das Benützungsabgabengesetz abgeändert 
wird;. 

die Regierungsvorlage, Bei'<ige Nr. 123, Gesetz, 
mit, dem das Grundsteuerbefreiungsgesetz 1948 ab 
geändert, wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 124, Gesetz, 
mit dem das Müllabfuhrgesetz abgeändert und er
gänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 125, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Krankenanstal tenge
setz neuerlich abgeändert und ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 126, Gesetz, 
mi t dem das Steiermärkische Heilvorkommen- und 
Kurortegesetz abgeändert wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 129, Gesttz, 
mi t dem das Gesetz über die Schaffung einer Stei-
rischen Hochwassermedaille abgeändert und er
gänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 130, Gesetz, 
mit dem das Gesetz, betreffend die Schaffung eines 
Ehrenzeichens für eifrige und ersprießliche Tätig
keit und eines Verdienstkreuzes für besondere Lei
s tungen oder hervorragende Verdienste auf dem 
Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens, ab
geänder t und ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 132, Gesetz, 
mit dem die Wahlperiode der Mitglieder des Ge
meinderates in 117 Gemeinden ver längert wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 133, Gesetz, 
mit dem das Grazer Müllabfuhrgesetz abgeändert 
und ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 134, Gesetz, 
mit dem das Gesetz vom 4. November 1947, Lan
desgesetzblatt Nr. 39, betreffend Einhebung einer 
Gemeindeabgabe von öffentlichen Ankündigungen 
im Gebiete der Stadt Graz (Ankündigungsabgabe), 
abgeändert und ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage ,Nr. 139, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Sammlungsgesetz ab
geändert wird (Sammlungsgesetz-Novelle 1969); 

die. Regierungsvorlage, Beilage Nr. 140, Gesetz 
über Öffentliche Schaustellungen, Darbietungen 
und Belustigungen (Steiermärkisches Veranstal
tungsgesetz) ; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 142, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Leichenbestat tungs
gesetz abgeändert und ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 777, über Gna
denanträge von Landesbeamten um Einstellung von 
anhängigen Disziplinarverfahren und Erlassung 
von Disziplinarstrafen aus Anlaß des 50jährigen 
Bestandes der Republik Österreich. 

Dem Vdlksbildungs-Ausschuß weise ich zu: 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 431, zum 

Antrag der Abgeordneten Schön, Fellinger, Vin
zenz Lackner, Brandl und Genossen, betreffend die 
Beseitigung von nicht denkmalschutzwürdigen Ob
jekten in der Gemeinde Vordernberg; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 127, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Pflichtschulerhal-
tungsgesetz neuerlich abgeändert und ergänzt wird; 
. die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 128, Gesetz 
über die Errichtung und den Betrieb von Schi
schulen (Steiermärkisches Schischulgesetz 1969); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 135,' Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Berufsschulorganisa-
tionsgesetz 1967 abgeändert und ergänzt wird. 

Dem Finanz-Ausschuß weise ich zu: 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 759, über die 

Inanspruchnahme von landeseigenen Grundstük-
ken des Landeskrankenhauses Brück an der Mur 
durch die Republik Österreich; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 136, Gesetz, 
mit dem das Gesetz über die Bildung eines Fonds 
für gewerbliche Darlehen neuerlich abgeändert 
wird; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 772, betreffend 
den Ankauf eines Seuchenlastkraftwagens, Type 
Mercedes, über den Stand des Systemisierungs-
planes der Kraftfahrzeuge für das J ah r 1969. 

Dem Verkehrs- und volkswirtschaftlichen Aus
schuß weise ich zu: 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 683, zum 
Ant rag der Abgeordneten Schön, Fellinger, Vin
zenz Lackner und Genossen, betreffend die Errich
tung einer Feuerverzinkungsanlage im Werk Kind
berg der ÖAMG; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 131, Gesetz, 
mit dem das Steiermärkische Landes-Straßenver-
waltungsgesetz 1964 abgeändert wird (Landes-Stra-
ßenverwaltungsgesetznovelle 1969). 

Dem Fürsorge-Ausschuß weise ich die Re
gierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 579, zum Antrag 
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der Abgeordneten Schrammel, Prenner, Buchber-
ger und Trümmer, betreffend die Einbeziehung der 
bäuerlichen Zuschußrentner in die Altenurlaubs
aktion der Steiermark, zu. 

Dem Landeskultur-Ausschuß weise ich zu: 
die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 653, zum 

Antrag der Abgeordneten Nigl, Jamnegg, Ritzinger 
und Lind, betreffend die gesetzliche Errichtung 
eines Landarbeiterkammertages; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 137, Gesetz, 
über die landwirtschaftliche Tierzucht (Steiermär-
kisches Tierzuchtgesetz); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 138, Gesetz 
über land- und forstwirtschaftliche Bringungsrech
te (Steiermärkisches Güter- und Seilwege-Landes
gesetz — GSLG. 1969); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 141, Gesetz, 
mit dem das Grundverkehrsgesetz neuerlich ab
geändert und ergänzt wird; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 143, Gesetz, 
mit dem das Flurverfassungs-Landesgesetz abge
ändert und ergänzt wird. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er
hoben? 

Das ist nicht der Fall. 
Die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 655 und zu 

Einl.-Zahl 656, zum Antrag der Abgeordneten Bur
ger, Lautner, Koiner und Ing. Koch, betreffend 
Sonderunterstützung für die im Bergbau Beschäf
tigten und zum Antrag der Abgeordneten Ileschitz, 
Vinzenz Lackner, Zagler, Schön und Genössen, be
treffend Ausdehnung der Sonderunterstützung im 
Falle einer Arbeitslosigkeit für die Arbeitnehmer 
im gesamten Bergbaubereich, wurde in der Sitzung 
des Verkehrs- und volkswirtschaftlichen Ausschus
ses am 18. Juni 1969 beraten und beschlossen, diese 
an die Landesregierung zurückzuverweisen. 

Die Vorlage ist somit gegenstandslos geworden. 
Eingebracht wurden heute folgende Anträge: 
der Antrag der Abgeordneten Prof. Doktor Eich-

tinger, Jamnegg, Prof. Dr. Moser und Burger, be
treffend die Schaffung eines Beirates für Bildungs
fragen für das Land Steiermark; 

der Antrag der Abgeordneten Ing. Koch, Diplom-
Ingenieur Fuchs, Stöffler und Feldgrill, betreffend 
Zessionen aus Landesaufträgen; 

der Antrag der Abgeordneten Buchberger, Pölzl, 
Dipl.-Ing. Schaller und Prenner, betreffend die Er^ 
richtung einer allgemeinbildenden höheren Schule 
im Raum von Birkfeld; 

der Antrag der Abgeordneten Jamnegg, Profes
sor Dr. Eichtinger, Egger und Ritzinger, betreffend 
die Reinhaltung unserer Wälder; 

der Antrag der Abgeordneten Groß, Ileschitz, 
Vinzenz Lackner, Pichler und Genossen, betreffend 
die Verbreiterung der Landesstraßen; 

der Antrag der Abgeordneten Heidinger, Fellin-
ger, Pichler, Vinzenz Lackner und Genossen, be
treffend die zweckmäßige Aufstellung von Hin
weisschildern auf Bundes- und Landesstraßen; 

der Antrag der Abgeordneten Schön, Pichler, 
Heidinger, Zinkanell und Genossen, betreffend die 
Errichtung von Alpine-Leitschienen an Bundes- und 
Landesstraßen; 

der Antrag- der Abgeordneten Sebastian, Lau-
rich, Vinzenz Lackner, Pichler, Fellinger und Ge
nossen, betreffend die Verbesserung der Verkehrs-: 

Verhältnisse auf der Hengstpaßstraße (Landesstra
ße Nr. 278); 

der Antrag der Abgeordneten Klobasa, Heidin
ger, Aichholzer, Wuganigg, Meisl und Genossen, be
treffend die Instandsetzung der Gleichenberger 
Bundesstraße. 

Diese Anträge werden der geschäftsordnungsmä
ßigen Behandlung zugeführt. Wir gehen nun zur 
Tagesordnung über. 

1. Bericht des Landeskultur-Ausschusses, Beilage 
Nr. 146, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
109, Gesetz über das Landwirtschaftliche Siedlungs
wesen (Steiermärkisches Landwirtschaftliches Sied-
lungs-Landesgesetz — StLSG. 1969). 

Berichterstatter ist Abg. Rupert Buchberger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Buchberger: Meine Damen und Herren! 
Dem Hohen Landtag liegt das Gesetz über das 
Landwirtschaftliche Siedlungswesen zur Beschluß
fassung vor. Der Landeskultur-Ausschuß hat sich 
in zwei Sitzungen sehr intensiv mit diesem Gesetz 
beschäftigt. Es wurden im Vergleich zur seinerzei
tigen Vorlage folgende Abänderungen nun getrof
fen: 

§ 2 Ziffer 6 hat zu lauten: 
„6. die durch Erwerb oder Pachtung erfolgende 

Aufstockung bestehender, vom Eigentümer selbst 
bewirtschafteter Betriebe mit Grundstücken, Ge
bäuden, agrargemeinschaftlichen Anteilsrechten 
oder Nutzungsrechten;" 

§ 3 Abs. 2 lit. d hat zu lauten 
„(d) Siedlungsträger." 
§ 3 Abs. 2 lit. e hat zu. entfallen. 
Dem § 3 sind die Absätze 6 und 7 neu hinzuzu

fügen: 
„(6) Antragsberechtigte im Sinne des Abs, 2 lit. d 

sind juristische Personen, die. als Siedlungsträger 
anerkannt sind. Die Anerkennung kann durch ein 
Landesgesetz oder durch einen Bescheid der Agrar-
behörde ausgesprochen werden, wenn nach der die 
Organisation des Siedlüngsträgers regelnden Vor
schrift und nach seiner Zusammensetzung die Ge
währ dafür gegeben ist, daß seine Tätigkeit nicht 
auf Gewinn gerichtet ist. 

(7) Die nach Abs. 6 durch Bescheid ausgespro
chene Anerkennung als Siedlungsträger ist zurück
zunehmen, wenn die hiefür erforderlichen Voraus
setzungen nicht mehr vorliegen." 

Diesbezüglich steht den Agrarbehördeh, hinsieht^ 
lieh der durch ein Gesetz anerkannten Siedlungs
träger der Landesregierung ein Aufsichtsrecht zu. 
Im § 6 Abs. 5 sind die Worte „Landeskammer für 
Land- und Forstwirtschaft in Steiermark" hinzu
zusetzen. 

Im § 7 Abs. 1, 6. Zeile sind die Worte „durch 
20 Jahre" durch die Worte „durch 15 Jahre" zu 
ersetzen. 

Der seinerzeitige § 10 wurde gestrichen und es 
wurde der § 11 vorgerückt. 

Ergänzend zu den Erläuternden Bemerkungen, 
welche vom Ausschuß nicht abgeändert werden 
können, wird von der zuständigen Rechtsabteilung 
festgehalten, daß zu § 1 der Erläuternden Bemer
kungen dem Abs. 2 hinzuzufügen ist „Das durch 
ein Siedlungsverfahren angestrebte Ziel ist daher 
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die Schaffung eines Vollerwerbsbetriebes oder eines 
Nebenerwerbsbetr iebes vorstehender Ausführun
gen." 

Dem Abs. 3 ist der Satz anzufügen: „Es wird 
daher auch der Eigentümer eines kleinen Betriebes, 
der vorläufig noch auf ein dem Er t rag aus dem 
bäuerlichen Betrieb übersteigendes Nebeneinkom
men zwecks Erhal tung seiner Existenz oder zwecks 
leichterer Durchführung einer Siedlungsmaßnahme 
angewiesen ist, als Siedlungswerber auftreten kön
nen." 

Im Namen des Landeskultur-Ausschusses darf ich 
das Hohe Haus bitten, dem Landesgesetz über das 
Landwirtschaftliche Siedlungswesen seine Zustim
mung zu geben. 

Präsident : Zu Wort gemeldet ist Herr Abg. 
Schrammel. Ich erteile es ihm. 

Abg. Schrammel: Hoher Landtag! Meine Damen 
und Herren! Das Ziel der Agrarpolitik ist die Schaf
fung und Erha l tung bäuerlicher Betriebe mi t einer 
hinreichenden Produktionsbasis. Das Landwir t 
schaftliche Siedlungsgesetz, das wir heute zur Be
schlußfassung vorliegend haben, ist eine wesent
liche Grundlage zur Unters tützung dieser Bestre
bungen, gesunde Betr iebe zu erhalten und aufstre
bende zu fördern, um sie voll funktionsfähig zu 
machen. 

Das Lebenselement der Land- und Forstwir t 
schaft, Grund und Boden, muß gehütet werden. Die 
produktive Nutzfläche kann sicher da und dort 
durch kostspielige Entwässerungen oder auch Be
wässerungen, durch Kult ivierung von Ödland ver
mehr t werden. Der gewaltige Landbedarf durch die 
Auswei tung der Industr ie und durch, die Ausdeh
nung der Wohnungsanlagen verschlingt jedoch be
achtlich mehr an Land und Boden als durch diese 
Maßnahmen ersetzt werden kann. Die landwir t 
schaftliche Nutzfläche kann daher nicht im handels
üblichen Sinn als Ware bezeichnet werden, viel
mehr ist sie das e lementars te Produktionsmittel 
eines Volkes überhaupt . Die Bodenwünsche, die im 
Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn, der 
Anlage von Umfahrungsstraßen oder S t raßenbe-
gradigungen entstehen, erfordern es, daß mit dem 
Boden äußerst wirtschaftlich umgegangen wi rd ." 

Die Produkt iv i tä t ver langt landwirtschaftliche 
Betriebe mit einem hotwendigen Flächenausmaß. 
Spezialbetriebszweige, wie Obst-, Tabak-, Wein-, 
Gemüse- oder Gar tenbau werden bei intensivster 
Betriebsführung natürlich mit einem geringeren 
Flächenausmaß auskommen als beispielsweise die 
Getreidewirtschaft, der Feldfutterbau oder die 
Grünlandwirtschaft . 

Der bäuerliche Familienbetrieb steht in diesem 
Gesetz im Mittelpunkt. Er kann keinesfalls nu r nach 
seiner Betriebsgröße beurteil t werden. Der Maß
stab ist v ielmehr der Rohertrag, das Betr iebs- und 
Arbei tseinkommen je Arbeitskraft. Die zuneh
mende Mechanisierung der Landwirtschaft setzt be
arbeitungsfähige Betriebsgrößenordnungen voraus. 

Die Eigenheiten mit dem Begriff „Grund und 
Boden" rechtfertigen somit zweifellos eine gesetz
liche Regelung und zwar nicht nu r im Interesse 
der Landwirtschaft, sondern selbstverständlich auch 
in gesamtstaatlicher Hinsicht ist das Landwir t 

schaftliche Siedlungsgesetz Grundlage; beispiels
weise bei Flurvereinigungen, Grundzusammenle
gungen, Hof- und Grundflächenauf Schließungen. 
Mit dieser vorliegenden Normierung soll j ener 
Strukturverbesserungseffekt erzielt werden, den 
eine Produktionssteigerung in der Bewirtschaftung 
des landwirtschaftlichen Bodens voraussetzt. Die 
Bodenbewegung soll in bestimmte, e rs t rebenswert 
erscheinende Bahnen gelenkt werden. Mit dem 
Grundverkehrsgesetz als Ergänzung soll die Grund
spekulation verhinder t werden. 

Wenn auch durch den Grünen P lan und Landes
förderungen zur Durchführung von S t ruk turver 
besserungsmaßnahmen beträchtliche Mittel berei t
gestellt werden, ist doch die Eigeninitiative des Be
triebsführers die Grundlage zum Erfolg. Der Bauer 
muß als Unternehmer, als selbständiger Träger von 
der Notwendigkeit und der Richtigkeit der in An
griff genommenen Maßnahmen überzeugt sein. 

Im Rahmen des landwirtschaftlichen Siedlungs
verfahrens gilt die Sorge vorausschauend vor allem 
jenen Betrieben, die in ihrer Existenz neben der 
notwendigen Eigeninitiative des Betriebsführers 
gestärkt werden sollen. Das Gesetz fordert somit 
nicht die Schaffung von Gutsbetrieben aus bäuer
lichen Betrieben. Wenn auch im vorliegenden Sied
lungsgesetz vor allem die Schaffung von Voller
werbsbetrieben als Idealzweck hingestellt wird, 
wird im Hinblick auf die unterschiedlichen äußeren 
Faktoren das wünschenswerte Familieneinkommen 
nur mit einem Nebenerwerb erreicht werden kön
nen. Es wird auch ein sehr kleiner Betrieb geför
dert werden können nach diesem uns vorliegenden 
Landwirtschaftlichen Siedlungsgesetz, wenn nach 
wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen des 
Siedlers zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht, 
daß das im Abs. 2 des § 1 verlangte Ziel, nämlich 
der Vollerwerbsbetrieb, erreichbar.ist . 

Bei Umstellungen zur Erhöhung der Produkt ion 
einerseits und Inanspruchnahme von Grund und 
Boden, für S traßenbauten, Energieversorgungsan
lagen und ähnlichen Maßnahmen anderseits kann 
es vorkommen, daß manche bäuerliche Hofstelle in 
räumlicher Hinsicht nicht mehr entspricht. Aussied
lungen, wenn sie notwendig sind, werden auch nach 
dieser gesetzlichen Grundlage somit eine Förderung 
erfahren. Wichtig scheint es auch zu erwähnen, daß 
der landwirtschaftliche Grundauffangfonds zu den 
Siedlungsträgern zählt. Das Gesetz sieht somit be
wußt von zwangsweisen Eingriffen in das Eigen
tumsrecht ab und beschränkt sich lediglich auf eine 
Lenkung der natürl ichen Bodenbewegung. 

Die Durchführung eines Siedlungsverfahrens ist 
u. a. von der Aufbringung von 25 Prozent Eigen
mittel abhängig gemacht und soll damit verhindern, 
daß Totgeburten gefördert werden. 

Somit ist das Landwirtschaftliche Siedlungsgesetz 
für die Bauernschaft in der Steiermark, die Land
wirtschaft in der Steiermark, eine bedeutende 
Stütze zur Schaffung von lebensfähigen, zukunfts
trächtigen landwirtschaftlichen Betrieben. Die 
Fraktion der Österr. Volkspartei wird daher diesem 
Gesetz die Zust immung geben. (Allgemeiner Bei
fall.) 

Präsident: Nächster Redner ist der Herr Abg. 
Karl Lackner. Ich erteile ihm das Wort. 
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Abg. Karl Lackner: Hoher Landtag! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Wenn morgen in den Zeitun
gen steht, daß der Steiermärkische Landtag heute 
ein Landwirtschaftliches Siedlungsgesetz beschlos
sen hat, so wird wahrscheinlich die breite Masse 
das Gesetz wie alle anderen Gesetze hinnehmen, 
ohne ein besonderes Augenmerk darauf zu lenken. 
Ich möchte aber sagen, daß gerade diesem Land
wirtschaftlichen Siedlungsgesetz eine ganz beson
dere Bedeutung zukommt. Wir haben vor einigen 
Jahren den Zivilschutz ins Leben gerufen, das Land 
gibt sogar Geld dazu her, es wäre aber der ganze 
Zivilschutz für die Katz, wenn nicht in gleichem 
Maße im besonderen auch immer wieder auf die 
Ernährung Rücksicht genommen würde. Denn, 
wenn der Ernstfall eintreten sollte, dann würden 
die Quellen, die uns jetzt die Nahrungsmittel in so 
reichem Maße bringen, sehr rasch versiegen und 
wir sind auf jedes Fleckerl Boden — die Vergan
genheithat es uns gelehrt — angewiesen und daher 
hat dieses Landwirtschaftliche Siedlungsgesetz nicht 
nur eine land- und forstwirtschaftliche, sondern 
eine gesamtösterreichische Bedeutung. 

Der Nationalrat hat im Jahre 1967 drei wichtige 
Gesetze zur Strukturverbesserung in der Land- und 
Forstwirtschaft beschlossen, und zwar das Land
wirtschaftliche Siedlungsgesetz, ergänzt durch die 
Novelle zum Agrarverfahrensgesetz, die Flurver
fassungsnovelle und das Güter- Und Seilwege-
grundsatzgesetz. Alle diese Gesetze haben zum Ziel, 
den Betrieben mit zu geringer Bodenausstattung 
die Aufstockung zu erleichtern, die Grundzusam
menlegung so rasch wie möglich durchzuführen, die 
Erschließung der Höfe entsprechend voranzutreiben 
und schließlich auch die Strukturverbesserungsab
gabe rechtlich zu begünstigen. Es muß aber auch 
betont werden, daß gerade wir in der Steiermark 
schon seit dem Jahr 1964 so ein Siedlungsgesetz ge
habt haben und dieses Siedlungsgesetz ist bestimmt 
ein wesentliches Vorbild für die Schaffung dieses 
Gesetzes gewesen und da dürfen wir Steirer stolz 
sein darauf, daß man aus Zweckmäßigkeitsgrühden 
und im Interesse einer besseren Übersicht von einer 
Novellierung Abstand genommen und daher heute 
einen neuen Gesetzentwurf zur Beschlußfassung 
vorgelegt hat. Dieses Gesetz — wie ja schon der 
Kollege Schrammel ausgeführt hat — fordert vor 
allem die Privatinitiative der Bauern, um die 
Struktur zu verbessern und überhaupt die ganzen 
Lebensgrundlagen der Bauern zu stärken. Es wird 
aber auch besonders die Selbsthilfe vorangetrieben, 
wenn wir nur denken an die Aussiedlung von 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden in ungünstigen 
Hofnäheri, oder die Umwandlung von Pacht in 
Eigentum, die Aufstockung von Betrieben, wo 
Grundstücke frei geworden sind. 

Ich möchte aber bei Behandlung dieses Gesetzes 
besonders auch auf die Schwierigkeiten der Berg
bauern hinweisen. Für Bergbauern ist nämlich die 
Grundaufstockung kein Allheilmittel, denn wenn er 
sich noch eine steile Leiten dazu kauft, so ist das 
für ihn eher eine gewaltige Belastung, weil er durch 
die Hanglage einer natürlichen Grenze unterliegt 
und dort die Maschinen kaum oder nicht richtig 
einsetzen kann. Diese Belastung kann unseren 
Bäuerinnen und unseren Kindern auf die Dauer 
nicht zugemutet werden. Und da kommt im beson-
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deren wieder der Nebenerwerb in Betracht und es 
muß als besonders positiv bewertet werden, daß 
dieses Gesetz die Schaffung und Erhaltung der 
bäuerlichen Familie, nicht nur des Voll-, sondern 
auch des Nebenerwerbsbauern, zum Ziele hat. Der 
eine Landwirt wird sein Einkommen aus der Land
wirtschaft erhalten, der andere wird sich, wie man 
so schön sagt, eine neue Fruehtfolge suchen. Für 
uns Bergbauem ist es im besonderen der Fremden
verkehr, aus dem neue Einnahmen zu erzielen sind 
und das Wesentliche dabei ist, daß trotz des Neben
erwerbes, der Bauer Betriebsführer bleibt. Er bleibt 
Herr auf seiner eigenen Scholle und dadurch wird 
ja im wesentlichen die Entsiedlung, die eine echte 
Gefahr bedeutet, hintangehalten. 

In der Steiermark haben wir also seit dem Jahr 
1965 einen Grundauffangfonds, der ein sehr we
sentlicher Siedlungsträger überhaupt ist und durch 
diesen Grundauffahgfonds konnte im Laufe der 
Jahre sehr vielen Betrieben durch Zinsenzuschüsse 
usw. geholfen werden. Der Bergbauer hat es in 
der- Vergangenheit schwer gehabt und hat es auch 
in der Gegenwart nicht leichter, seine Existenz zu 
sichern und ich glaube, ich darf es in diesem Haus 
ruhig sagen, daß neben dem Bergmannsberuf der 
Bergbauer die schwersten Lebensgrundlagen zu 
meistern hat. Und ohne dabei irgendwie romantisch 
zu werden, muß ich feststellen, daß gerade dieser 
Bergbauer so sehr an seinem Fleckerl Boden hängt, 
wenn es auch schwierig zu bearbeiten ist und ge
rade dieser Geist, der da noch lebt, der muß auf 
jeden Fall gefördert werden. Das ist ja schon in 
reichem Maße geschehen, nicht nur durch das Sied
lungsgesetz, sondern durch die Besitzfestigungs
und Umstellungsaktionen. Und wenn so laufend 
immer wieder einmal der Mansholtgeist durch die 
Köpfe spukt, so muß ich als Bergbauer ein klares 
Nein dazu sagen. Das ist für uns unbrauchbar, denn, 
wenn wir den Mansholtplan bejahen wollten, dann 
hätten wir heute das falsche Gesetz zu beschließen. 
Das würde eine Entsiedlung bedeuten, aber wir 
haben ja eine ganz andere Aufgabe. Es ist daher 
unsere Verpflichtung, daß wir gerade diesen Geist, 
der da draußen in den Gräben und auf den Höhen 
lebt, weiter stützen und fördern, damit unser Al
penland, unsere schöne Heimat in ihrer Reinheit 
und Echtheit erhalten bleibt. Und es darf vor allem 
nie der Eindruck erweckt werden, daß das, was man 
den Bergbauern gibt, ein Almosen ist, es ist viel
mehr nichts anderes als ein Dank an Menschen, die 
ihr Leben lang fleißig arbeiten und viel entbehren 
und viel leisten. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Der Herr Abg. Zinkanell hat als näch
ster Redner das Wort. 

Abg. Zinkanell: Sehr verehrte Damen und Her
ren! Hohes Haus! Die Herren Vorredner haben be
reits auf die Bedeutung dieses Gesetzes hingewie
sen und gerade mein Freund Lackner hat soeben 
gesagt, daß es eigentlich für die Steiermark kein 
Novum ist, weil wir seit dem 27. November 1964 
bereits ein Steiermärkisches Landwirtschaftliches 
Siedlungsgesetz und im Zusammenhang damit seit 
dem 27. Jänner 1965 ein Gesetz über den Grund
auffangfonds in Anwendung haben. Ich habe da
mals schon zu den grundsätzlichen Fragen der Bo-
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denstrukturverbesserung Stellung genommen und 
darf es mir ersparen, heute darauf wieder einzu
gehen. Ich möchte aber in Er innerung rufen, weil 
die Dinge allzuleicht vergessen werden, daß es eine 
sehr sehr a l te sozialistische Forderung war, daß eine 
Bpdenbank ins Leben gerufen werden soll, ich habe 
damals schon im J ah re 1964 ein Gespräch zwischen 
Prirsch und Edlinger auch zitiert, wo Landesrat 
Prirsch dem Abg. Edlinger für eine Anfrage in die
ser Sache gedankt hat, weil er auf diese Weise das 
Problem der Bodenbank, das jetzt durch.Siedlungs
gesetz und Grundauffangfonds mehr oder weniger 
gelöst ist, in Er innerung gerufen hat. (Landeshaupt
mann Krainer : „In Wien tun sie halt mit Ihnen 
nicht so recht mit!") 

Ja, da gibt's, wie bei Ihnen auch, bei uns man
chesmal verschiedene Auffassungen, Herr Landes
hauptmann, ich finde das gar nicht sehr tragisch, wi r 
sind ja in der S te iermark und wir haben unsere 
ganz speziellen Auffassungen, wir t reten dem Ge
setz bei und ich darf sagen, bei der letzten Behand
lung im Par lament , wo die Novellierung des Sied
lungsgrundsatzgesetzes zur Sprache gekommen ist, 
ha t die sozialistische Frakt ion auch zugestimmt. 

Ich darf noch etwas e rwähnen im Zusammen
hang mit dem Grundauffangfonds, daß wir seiner
zeit mehrmals die Bestellung des Kurator iums und 
die Einberufung des Kurator iums urgieren mußten, 
weil die Geschichte für uns e twas überraschend 
lang gedauer t hat. Es ist inzwischen, wie das be
reits gesagt wurde, in Anwendung und wir haben, 

. glaube ich, schon mehrmals sehr gute Erledigungen 
in dieser Hinsicht gemeinsam beschließen können, 
weil das Kura tor ium durch die Frakt ionen besetzt 
wurde. Es darf von mir aus mit einer gewissen Be
friedigung festgestellt werden, daß wir schon da
mals sehr aktiv und sehr positiv an der Gesetz-
werdung mitgearbeitet haben und daß das auch 
diesmal selbstverständlich der Fall war. 

Auf einige begrüßenswerte Erweiterungen ha t 
der Kollege Lackner bereits hingewiesen. Wir hal
ten es auch für außerordentlich wertvoll, daß im 
§ 2 Abs. 1 nicht nu r von den bäuerlichen Betrieben 
die Rede ist, sondern von den Betrieben, die geför
dert werden sollen, so daß der Nebenerwerbsland
wir t ganz deutlich auch gemeint ist und daß be
züglich der Ve'rlegung aus ortsungünstigen Hofla
gen eine Verbesserung der Lage zustandegekqmmen 
ist und daß insbesondere die Aufstockungsmöglich
keit durch Pachtung hier auch zu erwähnen wäre 
und vielleicht nicht ganz unwichtig, daß die Ver
kürzung der gebundenen Frist von 20 J ahren auf 
15 J ah r e beschlossen und jetzt vorgeschlagen ist 
und letzten Endes, daß dieser komplizierte und 
fragliche § 10 bezüglich der mit Nichtigkeit bedroh
ten Fälle aus dem Gesetzentwurf herausgenommen 
ist. 

Nach diesen positiven Aspekten des Gesetzes 
bleibt doch die Tatsache bestehen, daß eine ausge
sprochene Zerspli t terung bei den Bemühungen um 
eine Besi tzstrukturverbesserung nach wie vor in 
verschiedenen Gesetzen und Aktionen festgestellt 
werden muß. Das fängt an bei der Vergabe von 
Beihilfen für die Kleinlandwirte. Ich möchte hier 
erwähnen, daß im Kontroll-Ausschuß kurz darüber 
gesprochen werden wird, weil im Kontrollbericht 
zu dieser Frage eine sehr positive Stel lungnahme 

herausgeklungen hat mit dem Hinweis, daß durch 
neue Richtlinien auf dem Gebiete der Kleinland-
wirtehilfe auch schon in der Richtung von Besitz
s t rukturverbesserung mehr als bisher gefördert 
werden und vielleicht noch mehr gefördert werden 
soll. Wir haben die Möglichkeit der Kleinlandwirte-
hilfe, wir haben den Agrarinvesti t ionskredit über 
den Grünen Plan, wir haben zum Teil auch Mög
lichkeiten über die ERP-Gelder und wir haben das 
Siedlungsgesetz. . 

Jetzt soll ein neues Besitzstrukturgesetz kommen. 
Wir haben eine ziemlich heillose Zerspli t terung und 
ich glaube, daß es im Interesse der bäuerlichen 
Menschen liegt, wenn wir gemeinsam trachten, daß 
1. eine übersichtliche Zusammenfassung der Gesetze 
herbeigeführt wird, 2. eine Konzentrat ion der Mit
tel erfolgt, daß nicht dort und da auf verschieden
sten Stellen. und Möglichkeiten die Gelder verge
ben und zum Teil verzettelt werden. Dann glaube 
ich, ist eine demokratische Verwal tung der Mittel 
nicht nu r im Land, wo ich es begrüße, daß wir es 
haben, sondern auch vom Bund her gesehen not
wendig und dann selbstverständlich eine zukunfts
orientierte Vergabe dieser Mittel, eine zukunfts
orientierte ökonomische Vergabe der Mittel. 

Das, wenn ich das abschließend sagen darf, sind 
unsere sozialistischen Prinzipien auf diesem weiten 
agrarpolitischen Gebiet. Wenn die Vertreter der 
anderen Par te ien sich von den gleichen Grundsät
zen in diesen Belangen leiten lassen, dann werden 
wir ohne weiteres immer gemeinsame Beschlüsse 
fassen können. Wir s t immen diesem Gesetz zu. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Ich erteile Her rn Landesrat Dr. Nie-
derl das Wort. 

Landesrat Dr. Niederl: Hohes Haus! Meine sehr, 
verehrten Damen und Herren! Es s tand heute das 
Landwirtschaftliche Siedlungsgesetz zur Debatte 
und wir können aus dem Wort laut des Gesetzes 
feststellen, daß es zur weiteren Verbesserung der 
bäuerlichen Besitzverhältnisse beiträgt. Dieser Ent
wurf wurde nach einer e ingehenden Bera tung auf 
Bundesländerebene auch im Landeskultur-Ausschuß 
sorgfältig behandelt und nun durch die Abgeord
neten Zinkanell, Schrammel und Lackner im Ho
hen Haus erörtert . 

Sehr verehr ter Herr Abg. Zinkanell : Es freut 
mich, daß Sie die ÖVP-Agrarpolit ik anerkannt ha
ben. Es ist nicht so, daß die Bodenbank eine sozia
listische Forderung ist. Seit 20 J ah ren wird diese 
Agrarpolitik der Besitzaufstockungen (ohne Boden
bank), erfolgreich verfolgt und zwar jene Agrar
politik, die zum Teil im sozialistischen Wirtschafts
programm irn agrarpolitischen Teil enthal ten ist. 
(Landeshauptmann Krainer: „Bravo!" — Abg. Zin
kanell: „Ganz nicht, nu r zum Teil!" — Präsident 
Dr. Heidinger: „Aber immerhin zum Teil!" — Er
ster Landeshauptmanstel lver treter DDr. Schachner-
Blazizek: „Herr Kollege, es gibt auch ein Agrar-
programm von Bauer, das ist schon 40 oder 45 J ahre 
alt!") 

Herr Landeshauptmannstel lver t re ter ich habe das 
sozialistische Programm genau durchstudiert . Ich 
habe immer abgehakt, was seit 20 J ah ren unsere 
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Minister bereits immer wieder verbessern und auch 
mit Erfolg vollziehen. 

Ich glaube auch nicht, daß eine Zersplitterung der 
Besitzstrukturverhaltnisse deshalb stattfindet, weil 
auf der einen Seite gesetzliche Maßnahmen getrof
fen werden, um die Förderungsmittel wirksam aus
zugeben. 

Die Kleinlandwirtehilfe werden wir im Ausschuß 
auch noch, beraten und es wird manches zu sagen 
sein. Ich möchte doch feststellen, daß sich in den 
letzten zwei Jahren insofern eine Änderung erge
ben hat, als wir interne Richtlinien haben, die es 
möglich machen, daß auch diese Hilfe gerade durch 
die einmaligen Zinsenzuschüsse dazu angetan ist, 
um zu der Besitzstrukturverbesserung beizutragen. 
Anzuerkennen sind wohl auch die Agrarinvesti-
tionskredite aus dem Grünen Plan. Ich glaube nicht, 
daß wir auf diesem Gebiet verschiedener Meinung 
sein können. 

Die AIK sind eines der wesentlichsten Dinge 
überhaupt, die wir haben. Es wäre interessant fest
zustellen, wo man eine Einengung der Förderung 
vornehmen könnte, bzw. wo eine Umschichtung im 
Rahmen der Agrarinvestitionskredite möglich ist. 
Wir verfolgen ja in der Agrarpolitik die zwei gro
ßen Ziele und zwar die Strukturverbesserung durch 
äußere, aber auch durch innere Aufstockung. Alles 
auf Grundlage der sogenannten Verfassung der 
Landwirtschaft, des Landwirtschaftsgesetzes, das 
sich gut auswirkt und das nicht nur bei uns in 
Österreich, sondern in vielen Staaten Europas voll 
und ganz anerkannt wird. 

Ich bin auch für eine Konzentration. Aber man 
muß wohl sagen, es gibt keine unübersichtliche oder 
heillose Zersplitterung. Wenn ich die einzelnen 
Dinge sachgerecht ordne, um sie sachgerecht voll
ziehen zu können, so ist das nur recht und billig. 

Auch die Agrarreferentenkonferenz in Innsbruck 
hat sich am 11. Oktober 1967 unter Beteiligung 
sämtlicher Bundesländervertretungen über die 
grundsätzlichen Auffassungen gerade dieses heute 
in Behandlung stehenden Gesetzes zusammenge
setzt und einen Arbeitsentwurf verfaßt, der für die 
Bundesländer als Grundlage zur Verfügung stand. 
Wir Steirer, das wurde bereits hier erwähnt, kön
nen deshalb stolz sein, weil auch die anderen Bun
desländer unser Landessiedlungsgesetz aus dem 
Jahre 1964 weitgehend als Vorbild genommen ha
ben. 

Diese Sorgfältigkeit in der Vorbereitung war auch 
deshalb notwendig, weil es sich hier um ein sehr 
wichtiges agrarisches Gesetz handelt, das durch die 
aufgezählten Tatbestände zur laufenden Struktur
verbesserung beitragen wird. Gerade im § 2 des 
Gesetzes sind die sieben Siedlungstatbestände sta-

i tuiert, wobei gerade die Neuerrichtung von Betrie
ben und auch die Umwandlung unselbständiger in 
selbständige Betriebe eine sehr große Bedeutung 
hat. Das wurde schon bei Erörterung des Siedlungs
grundsatzgesetzes übereinstimmend in Wien fest
gestellt. 

In der Praxis wird im Rahmen der Vollziehung 
eben so vorzugehen sein, daß die einzelnen Sied
lungsmaßnahmen auch unter Beachtung eines guten 
Nebenerwerbs, vor allem zur Schaffung und Erhal
tung fundierter bäuerlicher Familienbetriebe bei
tragen werden. Die Siedlungsfälle sollen aber so 

vorbereitet und erledigt werden, daß sie nicht durch 
zu hohe Belastungen eine Familie das ganze Leben 
unglücklich machen. Gerade die fachkundige Bera
tung der Siedlungswerber wird daher sehr genau 
vorzunehmen sein. Auf diesem Gebiet darf es keine 
fixe Norm oder eine einengende Definition geben. 

Hier muß man der Praxis und Vollziehung durch 
lebensnahe, mit dem bäuerlichen Geschehen ver
bundene Beamte einen breiten Raum lassen. 

Im Sinne des § 1 dieses Gesetzes, iri dem Zweck 
und Ziel der landwirtschaftliehen Siedlungsmaß
nahmen festgelegt sind, soll aber vor allem er
reicht werden, daß für die betroffenen bäuerlichen 
Familien ein angemessener Lebensunterhalt besser 
erreicht bzw. gesichert wird, so daß, was der Ab
geordnete Lackner schon ausgedrückt hat, unser 
schönes ländliches Gebiet von einer weitgehenden 
Entvölkerung verschont bleibt. 

Es gibt auf dieser Welt keine Vermehrung von 
Grund und Boden. Um die Besitzverhältnisse da 
und dort zu verbessern, können wir gerade durch 
dieses Gesetz mitwirken, daß die Voraussetzungen 
zur Bewirtschaftung verbessert werden. In der 
Praxis sind ja bereits jetzt Fälle vorhanden, die 
uns die Wohltat dieses Gesetzes erkennen lassen. 
So können die Grundflächen mehrerer Großbe
triebe, die verkauft werden, wohl auch unter be
währter Mitwirkung unseres Grundauffangfonds 
für die Aufstockung von kleineren Landwirtschafts
betrieben verwendet werden. Arrondierungen sind 
laufend im Gange und eine Reihe von auslaufen
den Betrieben können wir in Zukunft besser als • 
bisher bäuerlichen Betriebsinhabern und anderen 
geeigneten Personen zur Verfügung stellen. Auch 
bei Zulehensiedlungen hat es sich bewährt, daß 
lebensfähige Betriebe, die derzeit nicht bewirtschaf
tet werden, nun wieder bewirtschaftet werden kön
nen. Gerade die Auswirkung im Gesetz gibt uns 
die Möglichkeit, mehr Siedlungstatbestände einzu
schließen. Die Wirklichkeit verlangt hier unsere 
ganze Unterstützung und dieses neue Gesetz gibt 
uns die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der 
Kammer und dem, Bund dort einzugreifen, wo die 
Hilfe am besten angebracht ist. Es ist auch erfreu
lich, daß in einer Novelle zum Siedlungsgrundsatz
gesetz für die Siedlungstatbestände die Gebühren
befreiung als unmittelbar anwendbares Bundes
recht beschlossen wurde. 

Ich möchte aber doch auch die wesentlichen Un
terschiede zum bestehenden Siedlungsgesetz auf
zeigen. 

Im § 1 des vorliegenden Entwurfes soll einer 
bäuerlichen Familie „ein angemessener Lebensun
terhalt nachhaltig gesichert" werden. Das ist eine 
Erweiterung des bisher festgesetzten Zieles, das 
einer bäuerlichen Familie „ein ausreichendes Ein
kommen gewährleistet". Die Maßnahmen und diese 
Ziele sind taxativ aufgezählt. Im § 2 Pkt. 2 des 
Entwurfes heißt es jetzt, daß eine Verlegung von 
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden nicht wie bisher 
aus beengter Ortslage, sondern aus. wirtschaftlich 
ungünstigen Orts- und Hoflagen erfolgen soll. 

Der Punkt 4 behandelt die Übertragung von Be
trieben. Bisher war das für weichende Bauernkin
der oder für land- und forstwirtschaftliche Dienst
nehmer vorgesehen* Jetzt kann die Übertragung 
an Personen erfolgen, die zur Führung bäuerlicher 
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Betriebe geeignet sind. Eine beispielsweise Auf
zählung gibt uns bekannt , welche Personen beson
ders gemeint sind. 

Auch in Punk t 5 ist hinsichtlich der Umwand
lung von Pacht in Eigentum die gleiche Erweite
rung des Personenkreises wie in Punkt 4 vorge
sehen. Die Bereinigung ideell und materiell geteil
ten Eigentums wurde neu aufgenommen und be
deutet eine Erleichterung im Siedlungsverfahren. 
Es ist auch e rwähnenswert , daß nunmehr soge
nannte Siedlungsträger, darunter fallen auch Agrar -
gemeinschaften, als Siedlungswerber auftreten. 
Diese juristischen Personen müssen so wie bisher 
von der Agrarbezirksbehörde durch Bescheid oder 
auch durch Gesetz anerkannt werden und dürfen 
keine auf Gewinn gerichtete Tätigkeit ausüben. Neu 
ist im Entwurf, daß ein Siedlungsverfahren auch 
durchgeführt werden kann, wenn an Stelle eines 
Grunderwerbes durch Vertrag der E rwerb durch 
Ertei lung eines Zuschlages in einem Exekutionsver
fahren erfolgt. Zur Sicherung der durchgeführten 
Siedlungsmaßnahmen wurde ein Veräußerungsver
bot vorgesehen, da im bäuerlichen Bereich gerade 
durch das Ausgedinge auf diesem Gebiet immer 
wieder Schwierigkeiten entstehen. Wir erkennen, 
daß die Erwei terung, die hier heute beschlossen 
wird, vor allem auf die Praxis Rücksicht genom
men hat. 

Ich danke allen Abgeordneten und Fachleuten, 
die bei der Erstel lung dieses Gesetzes mi tgewirkt 
haben. Ich bin überzeugt, daß durch dieses Gesetz 
unseren Bauern geholfen wird. Vor allem, daß 
dadurch die Neuordnung des ländlichen Lebens
raumes und die Verbesserung der Grundbesitzver
hältnisse sowie unserer Agrars t ruktur im Interesse 
unserer Bauernschaft und damit der gesamten Be
völkerung getroffen werden kann. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Präsident: E ine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Ich frage den Her rn Berichterstatter, ob er das 
Schlußwort wünscht. 

Abg. Buchberger: Ich darf meinen eingangs ge
stellten Ant rag wiederholen und im Namen des 
Landeskultur-Ausschusses die Damen und Herren 
des Hohen Hauses bitten, der Gesetzesvorlage die 
Zust immung zu geben. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Her rn Be
richterstatters gehört. Wer ihm zustimmt, möge 
eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

2. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 117, Gesetz, mit 
dem das Gesetz über die Sicherung und Förderung 
der Erzeugung von Hybridmais- und Roggensaat
gut abgeändert und ergänzt wird. 

Berichterstat ter ist Herr Abg. Alois Laf er. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Laf er: Hoher Landtag! Die Bundesregierung 
hat in ihrer Sitzung am 26. März 1968 beschlossen, 
der Kundmachung des Gesetzesbeschlusses des 
Steierm. Landtages vom 6. Februar 1968 zuzustim
men und die Zust immung zu der vorgesehenen 

Mitwirkung vom Bundesorgan bei der Vollziehung 
des Gesetzes zu erteilen. Der Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramtes hat jedoch mit Note vom 
29. März 1968 die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Anpassungsbest immung zu § 6 Abs. 1 empfohlen. 
Es handelt sich hier darum, daß auch für das An
hören der Gemeinde in dem Gesetz der eigene 
Wirkungsbereich zu bezeichnen ist, obwohl es sich 
hiebei nicht um einen Verwaltungsakt im eigent
lichen Sinne handelt . 

Weiters wird der veral tete Ausdruck „Parzellen" 
durch das Wort „Grundstücke" ersetzt. 

Namens des Landeskultur-Ausschusses stelle ich 
den Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Art ikel I 
Das Gesetz vom 6. Februar 1968, LGB1. Nr. 31, 

über die Sicherung und Förderung der Erzeugung 
von Hybridmais- und Roggensaatgut wird abge
ändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im § 3 ist das Wort „Parzellen" durch das 
Wort „Grundstücke" zu ersetzen. 

2. Im § 6 Abs. 1 ist der Punkt durch einen 
Str ichpunkt zu ersetzen; anzufügen ist der 
Halbsatz „das Anhörungsrecht der Gemeinde 
wird im eigenen Wirkungsbereich ausgeübt." 

Art ikel II ' 
„Dieses Gesetz t r i t t mit dem Tage seiner Kund

machung in Kraft." 
Ich b i t te um Annahme dieser Vorlage. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Her rn Be
richterstatters gehört. Liegt eine Wortmeldung vor. 
Das ist nicht der Fall. Wer mit dem Antrag ein
verstanden ist, möge ein Zeichen mit der Hand ge
ben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

3. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 118, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Bienenzuchtgesetz abge
ändert und ergänzt wird (Steiermärkische Bienen-
zuchtgesetz-Novelle 1969). 

Berichterstatter ist Herr Abg. Johann Pabst. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Pabst : Hohes Haus, verehrte Damen und 
Herren! Die diesbezügliche Änderung bzw. Ergän
zung des Bienenzuchtgesetzes hat folgenden Wort
laut: 

„Artikel I 
Das Gesetz vom 12. Jul i 1956, LGB1. Nr. 61, über 

die Bienenzucht (Steiermärkisches Bienenzuchtge
setz) wird abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im § 14 Abs. 1 ist die Wortfolge „dem für den 
Wanderplatz zuständigen Gemeindeamt" zu 
ersetzen durch die Wortfolge „der für den 
Wanderplatz zuständigen Gemeinde", 

2. a) Im § 19 Abs. 1 sind nach dem Wort „so
gleich" einzufügen die Worte „von der Ge
meinde". 
b) Im § 19 Abs. 2 sind nach dem Wort „sind" 
einzufügen die Worte „von der Gemeinde". 

3. § 24 hat zu lauten: 
„§ 24. Eigener Wirkungsbereich der Gemein
den. Die im § 4 Abs. 3, § 5 und § 18 geregel
ten Aufgaben der Gemeinde sind solche des 
eigenen Wirkungsbereiches." 

4. Der bisherige § 24 erhält die Bezeichnung § 25. 
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Art ikel I I 
Dieses Gesetz t r i t t mit dem Tage seiner Kund

machung in Kraft." 
Diese Novelle wurde im Kultur-Ausschuß bera

ten und' ich stelle namens dieses Ausschusses den 
Antrag, der Hohe Landtag möge die S te iermärki-
sche Bienenzuchtgesetz-Novelle 1969 beschließen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich schreite zur 
Abst immung und bi t te um ein Händezeichen, falls 
Sie dem Ant rag des Her rn Berichterstat ters zu
stimmen. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

4. Bericht des Landeskultur-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 119, Gesetz, mit 
dem das Stftiftrmärkisrhft Landarheitftrkainmpirp'P:-

Ausschuß haben sich mit der Vorlage befaßt und 
einige Abänderungen und Ergänzungen beschlos
sen, die Ihnen, meine Damen und Herren, in der 
neuen Beilage Nr. 145 als Bericht der Ausschüsse 
bereits vorliegen. Die Initiative der Landesregie
rung wu rde einstimmig begrüßt und dem Hohen 
Haus zur Beschlußfassung empfohlen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist Herr Abg. Dipl.-
Ing. Fuchs. Ich erteile es ihm. 

Abg. Dipl.-Ing. Fuchs: Hoher Landtag! Meine 
sehr verehr ten Damen und Herren! Cervantes 
Schreiber hat in seinem vielbeachteten Buch „Die 
amerikanische Herausforderung" einen Satz ge
prägt, der auf die heutige Bera tung sehr gu t zu-
jtrifft. E r sagt dort : „Die moderne Macht ist die Fä
higkeit zu erfinden, das heißt die Forschung, ge
nauer gesagt, die Fähigkeit der Menschen zu den
ken und zu entwickeln." Ich glaube, daß dies ein 
Gedanke ist, den wir an den Eingang dieser Be
ra tungen stellen sollen, denn es ist die moderne 
Macht nicht nu r eine militärische Macht, sondern 
eine Macht des Geistes, der Wissenschaft und im 
letzten Ausweg eine wirtschaftliche Macht. Das vor
liegende Gesetz wird uns weder in Österreich, noch 
in der S teiermark vermutlich zu dieser wirtschaft
lichen Macht bringen. Es ist aber doch sehr we
sentlich, daß auch der Steiermärkische Landtag 
durch dieses Gesetz bekundet, daß w i r die For
schungsförderung und die Wissenschaften mi t zu 
unserem Anliegen gemacht haben. Sie wissen, daß 
es ein Bundesgesetz aus dem J ah r e 1967 gibt, nach 
dem der Fonds zur Förderung der wissenschaftli
chen Forschung und der Forschungsförderungsfonds 
der gewerblichen Wirtschaft als zwei Rechtsper
sönlichkeiten installiert, wurden, die ih re Tätigkeit 
bereits aufgenommen haben und der erste J ah res 
bericht dieser Fonds ist uns vor einigen Tagen zu
gegangen. 

Der Fonds der Steiermärkischen Landesregie
rung, den wir heute sozusagen beschließen sollen, 
ha t keine Rechtspersönlichkeit in dem Sinn, son
dern wird von der Landesregierung verwaltet . Ich 
glaube, daß es selbstverständlich nicht die Absicht 
ist, in Konkurrenz zu den bestehenden Fonds auf
zutreten, sondern wirklich spezielle steirische An
liegen, Dinge, die wir leichter überblicken im lo
kalen Bereich, zu fördern und auch unser, wie ich 
schon eingangs gesagt habe, Interesse an dem gan
zen Fragenkomplex zu bekunden. Es l iegen zwei 
Beschlüsse des Steiermärkischen Landtages vor — 
der eine vom 25. J änne r 1965 und der andere vom 
12. September 1966, in denen eine Forschungsförde
rung der Landesregierung angeregt wurde . Das vor-
liegende Gesetz.und dies geht aus den Er läuternden 
Bemerkungen hervor, ist sozusagen nunmehr der 
gesetzliche Rahmen für eine bereits begonnene und 
bislang durch einzelne Beschlüsse der Landesregie
rung durchgeführte Tätigkeit. Interessant ist dabei, 
und dies finden Sie auch in den Er läuternden Be
merkungen, daß bisher Beträge von über 13 Mil
lionen Schilling auf dem provisorischen Konto ein
gelaufen sind, wovon über 9 Millionen Schilling aus 
diesem berühmten Sköntobetrag gekommen sind, 
den der He r r Berichterstatter e rwähnt hat . Es ist 
richtig, daß es wesentlich von uns abhängen wird, 

setz 1967 ergänzt wird. 
Berichterstat ter ist Abg. Anton Nigl. Ich erteile 

ihm das Wort. 

Abg. Nigl: Hoher Landtag! Durch eiiie Bestim
mung des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas
sung von 1962 ist auch im Steiermärkischen Land-
arbeiterkamnlergesetz jener Teil, der in den eige
nen Wirkungsbereich fällt, besonders zu bezeich
nen. Die vorliegende Beilage Nr. 119 wird dieser 
Verpflichtung gerecht und liegt Ihnen vor. 

Ich darf namens des Kultur-Ausschusses den An
t rag stellen, dieser Vorlage die Zus t immung zu ge
ben. 

Präsident: Sie haben den Ant rag gehört. Liegt 
eine Wortmeldung vor? Das ist nicht der Fall. 

Ich b i t te u m ein Händezeichen, falls Sie dem An
trag zustimmen. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

5. Bericht des Finanz-Ausschusses und des Volks
bildungs-Ausschusses, Beilage Nr. 145, über die Re
gierungsvorlage, Beilage Nr. 120, Gesetz über die 
Schaffung eines Landesfonds zur Förderung von 
Wissenschaft und Forschung (Steiermärkischer Wis
senschafts- und Forschungslandesfonds). 

Berichterstat ter ist Abg. Prof. Dr. Eduard Mo
ser. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Moser: Meine Damen und Herren! 
Der vorliegende Gesetzentwurf • entspringt dem be
sonderen Interesse des Landes S te iermark als Hei
mat von vier Hochschulen mit zahlreichen Gelehr
ten von in ternat ionalem Ruf die Belange von Wis
senschaft und Forschung im Rahmen der gegebe
nen Möglichkeiten zu fördern und dazu einen eige
nen Fonds anzulegen. In den § § 3 und 4 des Ge
setzes ist die finanzielle Basis dieses Fonds veran
kert, nämlich, daß jährlich 1 Prozent der im or
dentlichen und außerordentlichen Haushal t ver
rechneten Aufwendungen für Bauten diesem Fonds 
zuzuwenden sind. 

Im § 4 lit. c finden Sie außerdem Zuwendungen 
aus Mitteln des Landes Steiermark. Es wird we
sentlich vom Hohen Haus abhängen, wieviel wir 
jährlich als freiwilligen Beitrag aus Budgetmit teln 
für die Forschungsförderung auszugeben bereit 
sind. 

Der Finanz-Ausschuß und der Volksbildungs-
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wieviel wi r dazugeben. Es ist auch notwendig fest
zuhalten, daß ein wesentlicher Anteil der For
schungsförderung nicht aus Steuermitteln, sondern 
eben aus einem finanztechnischen Manöver durch 
rasche Abwicklung der Zahlung an die Lieferanten 
des Landes und damit durch die Erlangung eines 
Skontos möglich wird. 

Die Bedeutung der Wissenschaft und Forschung 
ist bekannt und ich will Sie nicht mit allzu vielen 
Zahlen langweilen. In diesem Zusammenhang aber 
fühle ich mich doch verpflichtet, Ihnen noch einige 
zu bringen. 

Amerikanische Gelehrte und Wissenschafter wol
len errechnet haben, daß Investit ionen in die For
schung in 15- bis 18facher Höhe nach etwa zehn 
J ah ren wieder zurückkommen. Es handelt sich um 
sehr lukrative, aber sehr langfristige Investitionen. 
Es ist daher selbstverständlich, daß der einzelne 
Betrieb nicht aus eigenen Kräften dies allein be
werkstell igen kann. Dem wird auch international 
Rechnung getragen. Es ist interessant, wenn wir 
sehen, daß in USA, Großbri tannien und Frankreich 
der S taa t zwei Drittel aller Forschungsmittel zur 
Verfügung stellt. In Österreich ist es nicht e inmal 
die Hälfte und entsprechend sind wir auch in der 
Forschung insgesamt, das k ann man ruhig sagen, 
weit h inter dem europäischen Niveau oder dem Ni
veau von Industriestaaten. In Österreich ist es nicht 
e inmal die Hälfte und in den anderen Staaten über 
zwei Drittel. Interessant ist in diesem Zusammen
hang, daß in der Schweiz über drei Viertel der 
Forschungsförderungsmittel im pr ivaten Bereich 
aufgebracht werden, daß dort aber den Betrieben 
durch eine wesentlich günstigere Steuergesetzge
bung auch die Möglichkeit dazu gegeben ist. Bezo
gen auf das Brut tonat ionalprodukt werden in den 
USA 3 Prozent, in Deutschland 2 Prozent, in Öster
reich aber n u r 0.3 Prozent für Forschung aufge
wendet, in der Schweiz 1.8 bis 1.9 Prozent. Es ist 
die Absicht des Gesetzgebers gewesen und die Be
rechnungen laufen darauf hinaus, daß durch die 
beiden Fonds, die von der Bundesregierung in
stalliert wurden, unser Forschungsanteil am Brut 
tonat ionalprodukt auf 1 Prozent gebracht wird. 

Die Arbei t ist langwierig und ha t erst begonnen 
und es wird sich also weisen, ob diese Berechnun
gen s t immen. Jedenfalls ist neben der d irekten 
Förderung auch die Besteuerung ein Punkt , der in 
diesem Zusammenhang beachtet werden soll. Denn 
wir sind in Österreich an und für sich viel schlech
ter gestellt als in anderen Ländern . Wir haben we
der eine NASA, die durch großzügige Aufträge die 
Forschung belebt und in beiden Bereichen voran
treibt. Wir haben keine Atombombe — nicht daß 
ich eine will —, aber sie ha t auch dazu beigetragen, 
daß in beiden Bereichen geforscht wurde und Wern-
her von Braun ha t einmal gesagt, daß das Mond
flugprogramm der Amer ikaner das erste friedliche 
Forschungsprojekt war, das die Technologie weiter
gebracht hat. Es waren bisher immer die Kriege 
und die damit zusammenhängende Rüstung, die 
Entwicklung und Forschung befruchtet haben. 
Österreich ist ein kleines Land mit einer Industr ie
s t ruktur , die für die Forschung ungünstiger ist, 
denn wir haben nicht die Großbetriebe, die sieh eine 
sehr großzügige Forschung leisten können, und es 
ist daher notwendig, daß die öffentliche Hand hier 

eingreift und uns auf allen Bereichen eben unter
stützt. Es ist zu hoffen, daß die Gemeinden, die 
zwar aus ihren finanziellen Mitteln her bestimmt 
keinen.großen Spielraum haben, auch einmal ihren 
Beitrag zu diesem Fonds, den wir heute installie
ren, leisten, um damit auch zu dokumentieren und 
auch in der Bevölkerung klar zu machen, daß die 
Forschung und die Wissenschaft nicht nu r das An
liegen von einigen wenigen ist, sondern unser al
ler Anliegen. Und ich kann nur wieder den ein
gangs gesagten Satz von Cervantes Schreiber zitie
ren. 

Nun, von der Indust r ies t ruktur he r — die Haupt
sache der Forschung spielt sich nun in diesem Be
reich ab — ist es vielleicht interessant zu sehen, 
daß der Forschungsaufwand aufs Ganze betrachtet 
zu 38 Prozent von der Chemieindustrie durchge
führt wird. Es folgen dann die Bergwerke und die 
eisenerzeugende Industrie mi t 23 Prozent, die Elek
troindustrie mit 10 Prozent und die Fahrzeugindu
strie mit 9 Prozent. Auch hier sehen wir wieder 
die spezielle österreichische Situation, die Chemie
industrie hat, internationalen Verhältnissen ver
gleichbar, einen weit über ihren Anteil hinausge
henden Forschungsanteil. Dann kommt aber gleich 
in Österreich die Bergwerks- und eisenerzeugende 
Industr ie und dahinter die Fahrzeugindustr ie . Die 
Fahrzeugindustr ie ist in anderen Ländern z. B. in 
den Vereinigten Staaten, in J apan oder auch in 
Deutschland ein sehr s tarker Motor der Forschung 
und der Entwicklung. Die Elektroindustr ie mi t nu r 
10 Prozent s teht eigentlich sehr weit h inten in dem 
Feld und sollte viel weiter vorne sein, auch wieder 
eine Frage, wir haben eben keine Schwachstrom
industr ien in dem Sinn, es sind ja die Schwierig
keiten in diesem Bereich wei thin bekannt , auf die 
auch nicht eingegangen werden braucht. Nahrungs
mittel industrie mit 4 Prozent und Metallindustrie 
mit nu r 2 Prozent, der Rest verteilt sich dann auf 
die anderen Bereiche. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Zusammenhang mit Forschung, Entwicklung und 
Hochschulen, wird auch immer über den geistigen 
Export gesprochen, den Österreich in andere Län
der durchführt. Es ist uns allen bekannt, daß jähr
lich 50 Diplomingenieure, deren Ausbildung den 
Staat e twa 100.000 Schilling pro Kopf gekostet hat, 
nach Deutschland übersiedeln. Und es wird in die
sem Zusammenhang immer auf diese 5-Millionen-
Subvention, die wir der deutschen Wirtschaft ge
währen, mit Anführungszeichen, hingewiesen. Ich 
möchte mir doch erlauben, zu sagen, daß ein Teil 
dieser Leute in Deutschland und in anderen hoch
industrialisierten Ländern Erfahrungen und Wissen 
erwerben, das für uns wertvoll ist und daß ein 
Großteil dieser Leute doch früher oder später wie
der nach Österreich zurückkommt. Man kann also 
nicht nu r sagen, die 50 gehen weg, sondern man 
müßte in der Bilanz schon auch die sehen, die zu
rückkommen. Und wenn Sie heute schauen, wer 
die leitenden Funktionen in den österreichischen 
Betrieben hat oder wie die leitenden Funktionen 
heute neu besetzt werden, so kommen die meisten 
aus dem Ausland wieder zurück, die ganzen Be
rufungen an unsere Hochschulen sind eigentlich für 
Herren, die im Ausland eben Erfahrungen gesam
melt haben, die an Forschungsstätten, die wir ih-
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nen h ier gar nicht bieten könnten,, ih re Wissen
schaft ve rmehr t haben und die dann letztlich doch 
diese Bilanz für uns im ganzen positiv gestalten. 

Ein weiteres erfreuliches Bild, es sei noch 
darauf hingewiesen, sind die kooperativen Inst i 
tute , die sich da und dort entwickelt haben, es gibt 
deren nun in Österreich 25, und Sie wissen, daß 
wir in der Steiermark selbst sechs haben, Rechen
zentrum, Atom usw. usf. die aus einer Selbsthilfe
maßnahme heraus entsprungen sind, heute aber zu 
in ternat ional anerkannten Forschungsstätten ge
worden sind und auch wieder zeigen, daß man mi t 
e twas Improvisation, vor allem dem Willen e twas 
zu tun, auch mi t bescheidenen Mitteln etwas er
reichen kann. Ich möchte auch darauf hinweisen, 
daß wir zwei steirische Betriebe haben, die insge
samt zehn Prozent des gesamtösterreichischen Li-
zenzexportes durchführen. Das ist die Fa. Binder in 
Gleisdorf und vor allem also das Ins t i tu t von P r o 
fessor List in Graz, zwei Betriebe, die doch in 
mehr oder weniger beachtlichem Maße Forschung 
durchführen und auch die Früchte dieser Forschung 
ernten. 

Zum Abschluß, meine sehr verehr ten Damen und 
Herren, möchte ich aber doch noch einige Gedan
ken in diese Debatte hineinwerfen. Wir sprechen 
immer, wenn wir von Forschung, Wissenschaft und 
Entwicklung sprechen, von den materiellen Gütern, 
die wir auf diesem. Wege zu e rwerben trachten. Es 
wird, wie Cervantes Schreiber gesagt hat, nach 
einer wirtschaftlichen Macht gestrebt, wir sind be
müht , wenn nicht den anderen in Nachteil, so zu
mindest uns in e inen gewissen Vorteil zu verset
zen. Und hier glaube ich, ist es doch angebracht, zu 
sagen, daß es einem weiten Bereich der Wissen
schaft und Forschung gibt, dessen Ergebnisse nicht 
d irekt eskontierbar sind und die nicht d irekt in 
klingende Münze umgewandel t werden können. Die 
schönen Künste, die Li teratur, Geschichte, ein Teil 
der Biologie, ein Teil der Geographie, Religion, 
Musik, das sind alles Dinge, die das Leben des 
Menschen schöner gestalten, wertvoller gestalten 
und irgendwo näherbingen dem Idealzustand eines 
Lebens. Es ist nicht so, daß mi t dem Essen und 
Trinken, mi t dem Wohnen und Arbei ten alles er
ledigt ist. Der Mensch hat eine zweite Seite und 
gerade die verschiedenen, unerfreulichen Erschei
nungsformen der letzten Zeit, die S tudentenunru
hen, verschiedene Streikbewegungen in anderen 
Ländern, zeigen uns doch immer wieder, daß allein 
mit der Er langung mater iel ler Güter, sagen w i r 
e inmal in prozentuellem Anteil verglichen mi t 
einem» gewissen Ausgangszustand, das Heil nicht 
gefunden ist. Es ist sicher so, daß es heute in Eu
ropa jedem fast besser geht als zum Beispiel 1950. 

Im allgemeinen, glaube ich, k ann man diese Un
terstellung machen. Und t rotzdem ist heute eine 
Unrast und Unruhe eingezogen, die also offensicht
lich nicht mi t materiel len Gütern abzuspeisen ist. 
Wir sollten die Bereiche des Menschen, die als 
Seele, Herz, schöngeistige Veranlagungen beschrie
ben werden, auch fördern, und wir sollten daher 
auch die Wissenschaft und die Forschung auf die
sen Gebieten fördern. Na, gemeinhin sagt man, die 
Unsterblichkeit der Maikäfer, das ist also so ein 
Forschungsprojekt, das keinen direkten Nutzen 
bringt . Ich bin der Meinung, daß, wenn die Er
forschung der Unsterblichkeit der Maikäfer uns 

wirklich menschlich weiterbringt, uns als Men
schen besser in die Lage versetzt, die materiel len 
Güter, die wir durch die Zweckforschung, durch die 
Forschung an den wissenschaftlich technologischen 
Inst i tuten erwerben, besser zu beherrschen, dann 
glaube ich, sollten wir uns auch mi t de r Uns terb
lichkeit der Maikäfer befassen. Wir sollten uns mi t 
allem befassen, was i rgendwie den menschlichen 
Geist in höhere Sphären bringt und uns hilft, mehr 
Mensch zu werden. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident : Herr .Abg. Gross hat als nächster Red
ner das Wort. 

Abg. Gross: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Das vorliegende Gesetz über die Schaffung 
eines Landesfonds zur Förderung von Wissenschaft 
und Forschung wird von uns Sozialisten selbstver-
ständlich grundsätzlich begrüßt, da w i r wissen, daß 
damit die Förderungsmaßnahmen des Landes 
Steiermark, die ja bisher durch Regierungsbeschluß 
erfolgt sind, eine gesetzliche Grundlage erhalten. 
Aber dieses Gesetz beweist darüber hinaus, daß un
ser Bundesland der Förderung von Wissenschaft 
und Forschung ein besonderes Augenmerk zuwen
det und bereit ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten 
auch entsprechende finanzielle Mittel zur Verfü
gung zu stellen. Ich betone dies besonders, weil 
sich hier unser Landesgesetz sehr positiv vom For-
schungsförderungsgesetz des Bundes unterscheidet, 
welches die Dotierung dieses Gesetzes von der j e 
weiligen Budgetlage abhängig macht und dadurch 
eine notwendige P lanung auf dem Gebiet der For
schung auf weite Sicht fast unmöglich macht. Ich 
möchte aber auch die Gelegenheit benützen, in die
sem Zusammenhang mit der Verabschiedung die
ses Gesetzes, einiges Grundsätzliches ganz ku rz zur 
Förderung von Forschung und Wissenschaft in 
Österreich zu sagen. 

Soweit mir bekannt ist, s ieht das Bundesbudget 
für das J ah r 1969 eine Erhöhung der Mittel vor und 
das wird sicherlich von uns allen begrüßt. Aber 
auch diese Mittel meine Damen und Herren, wer 
den nicht annähernd ausreichen, u m die Forschung 
in Österreich auf ein westeuropäisches Niveau zu 
bringen. Wir werden auch mi t den jetzt zur Ver
fügung gestellten Mitteln auf dem Gebiet der For
schung immer noch nur den Umfang von Entwick
lungsländern erreichen, weil w i r auch im J ah r e 
1969 — und mein Vorredner ha t es schon betont — 
0.3 Prozent des Brut tonat ionalproduktes für For
schung in Österreich aufwenden werden. Ich möchte 
hier als Vergleichsbasis sagen, daß im westeuropäi
schen Durchschnitt dieser Forschungsaufwand der
zeit bei 2.5 Prozent liegt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die Damen 
und Herren des Hohen Hauses auch auf den Appell 
des österreichischen Forschungsrates verweisen, der 
gestern erfolgt ist, mi t dem er sich an die Öffent
lichkeit gewandt hat und wo festgestellt worden 
ist, wenn nicht rasch etwas geschieht, versäumen 
wir jede Chance, den Anschluß an die westeuro
päische Forschung überhaupt zu gewinnen. 

Aber, meine Damen und Herren, die Frage der 
Forschungspolitik im Zusammenhang mit der In
dustrialisierung und der Förderung des Wirtschafts
wachstums, der Verbesserung der österreichischen 
Wirtsehaftsstruktur sowie der Steigerung unserer 
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internat ionalen Konkurrenzfähigkeit ha t aber nicht 
nu r — und das soll man sehr deutlich sagen — 
einen quant i ta t iven Aspekt. Wir s tehen nicht nu r 
vor dem Problem, wieviel wir für die Forschung 
ausgeben sollen, sondern auch, auf welchem Ge
biet wi r die Forschung ansetzen müssen. Die Wirt
schaftspolitik sieht sich hier vor der äußerst schwie
rigen Frage, ob sie der österreichischen Forschung 
eine best immte Zielrichtung geben kann, und wenn 
ja, welche Zielrichtung dies sein soll. Angesichts 
der verhäl tnismäßig geringen Mittel, die wir in den 
nächsten J ah r en auf diesem Sektor aufbringen kön
nen, wird diese Zielsetzung für uns immer dringen
der. 

Diese Erkenntnis s t immt umso nachdenklicher, 
wenn man weiß, daß die amerikanische chemische 
Industr ie heu te rechnet, daß in zehn J ah ren zwei 
Fünftel des Umsatzes mit P rodukten erzielt wer 
den dürften, die heute noch unbekannt sind, das 
heißt die sich zum Teil noch im Laboratoriumsver
such oder in noch früheren Stadien der Forschung 
befinden. Wenn ich den Gesamtkomplex der che
mischen Industr ie e twas näher differenziere, dann 
komme ich für unser Österreich zur Feststellung, 
daß wir hier auf dem Gebiet der pharmazeutischen 
Industr ie echte Chancen hät ten. Aber gerade hier 
sind wir in der letzten Zeit s tark zurückgefallen. 
Die österreichischen F i rmen haben einen Großteil 
ihres Umsatzes an die ausländische Konkurrenz 
verloren. Das ist nicht zuletzt eine Folge der Zer
spli t terung dieses Sektors durch viele kleine for
schungsunfähige F i rmen und die Folge eines völlig 
unzureichenden Forschungsaufwandes. Die wissen
schaftliche Grundlage wäre aber für die österrei
chische pharmazeutische Industrie durchaus gege
ben, denn sonst würde kaum einer der größten 
pharmazeutischen Konzerne der Welt heute ein 
Forschungszentrum in Wien errichten und sich 
dort das intellektuelle Kapital unseres Landes nutz
bar machen. Erfreulicherweise gibt es auf dem For
schungssektor echte Initiativen von pr ivaten Fir
men, verstaatlichten Industrien, Hochschulen, die 
oft ganz beträchtliche Mittel für Forschung aufwen
den und dabei un te r Beweis stellen, daß nicht nu r 
Industr iegiganten auf diesem Gebiet erfolgreich 
sein können. Persönliche Init iativen und gute Ideen 
sollen hier durch die Bereitstellung von entspre
chenden finanziellen Mitteln wirkungsvoll gefördert 
werden. Das vorliegende Gesetz gibt uns die Mög
lichkeit dazu. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Ich erteile Her rn Abg. Dipl.-Ing. DDr. 
Götz das Wort. 

Abg. Dipl.-Ing. DDr. Götz: Hohes Haus! Sehr ge
ehrte Damen und Herren! Das vorliegende Gesetz 
hat, wie das bei den Herren Vorrednern schon 
durchgeklungen ist, ja eine gewisse Vorgeschichte. 
Eine Vorgeschichte, die heute mi t dem Beschluß 
über dieses Gesetz an Bedeutung verliert . Ich 
möchte sie aber dennoch e rwähnen und zwar des
halb, weil von der freiheitlichen Landtagsfraktion 
vor vier J ah r en und zwar nach der Beschlußfas
sung dieser Förderungsrichtl inien der Landesregie
rung eine Anfrage gestellt wurde, die im wesent
lichen zwei Punk t e umrissen hat, 

1. daß wir die Förderung auf dem Kassenskon-
towege für nicht zureichend halten und 

2. daß die Vorgangsweise, jetzt rein budget
rechtlich, ohne Schaffung eines eigenen Fonds 
nicht richtig ist. 

Diese unsere Auffassung ist im Bericht des Rech
nungshofes bestätigt worden und in der Diskussion 
dieses Rechnungshofberichtes wurde neuerlich von 
uns der Vorschlag unterbrei tet , in Form eines eige
nen Gesetzes, also einer ausreichenden Rechts
grundlage, den Forschungsförderungsfonds e twa zu 
errichten. Das zur Vorgeschichte. 

Es ist klar, daß wir diese Vorlage begrüßen, daß 
wir ihr zustimmen, daß wir auch der Hoffnung Aus
druck geben, die vorerst wirklich nu r Wunsch blei
ben kann, daß die Zuwendungen des Landes, die 
nach dem § 4 dieses Gesetzes im wesentlichen ent
scheidend für die Wirksamkeit dieses Fonds sein 
werden, daß diese Zuwendungen des Landes in h in
reichender Größenordnung erfolgen, daß man bei 
bestem Willen und auch bei allen guten Überle
gungen letztlich von den Gemeinden nicht wird er
warten können, daß ihre Beiträge gravierenden 
Umfang erhalten; auch wenn der Wille zu sol
chen Beiträgen in den Gemeinden vorhanden wäre . 
Ich glaube auch nicht, daß das halbe Prozent der 
Gebäudeinstandsetzungsbeträge aus dem Landes
budget eine bedeutsame Abrundung dieses Fonds 
herbeiführen wird. 

Aber nun doch über-diese unmit te lbar gegebene 
Situation, die nicht die Tatsache schmälern soll, daß 
es erfreulich ist, daß dieses Gesetz heute dem Land
tag vorliegt, auch ein BliGk über die Grenze dieses 
Gesetzes und über die Möglichkeiten dieses Geset
zes hinaus. Denn eines ist klar, auch wenn hier die 
Ziffer von 13 Millionen Schilling genannt wurde, 
daß das selbstverständlich nur ein winziges Mosaik-
steinchen in der Frage der gesamtösterreichischen 
Forschungsförderung sein kann. 

Es ist die im J ah re 1967 geschaffene Forschungs
förderung auf Bundesebene zitiert worden und da
bei zum Ausdruck gebracht worden, daß sie p rak
tisch in zwei Teile zerfällt. So wie der S te iermär-
kische Landtag hier eine Forschungsförderung be
schließt, wird das eine oder andere Bundesland fol
gen bzw. ist es in der Praxis , ich denke an Ober
österreich, durch best immte Leistungen — etwa bei 
der Hochschule Linz — vorausgegangen, wobei man 
das nicht als Forschungsförderung, aber als Förde
rung für die Hochschulen bezeichnen kann. Ich 
glaube, daß es notwendig ist zu erkennen, bei aller 
föderalistischen Eigenständigkeit, daß die For
schungsförderung in Österreich nicht nu r aufge
stockt, sondern auch mit te lmäßig konzentriert wer 
den muß — mit telmäßig nicht als Qualifikationsbe
griff, sondern im Hinblick auf die finanziellen Mit
tel. Denn der Weg von 3 Promille, die heute ge
nann t wurden, zu 1 oder 1.5 oder 2.5 Prozent, wo
mit wir uns erst im europäischen Durchschnitt be 
finden würden, ist ein weiter. Wenn nun gesagt 
wird, das sei der Schnitt der europäischen Indu
striestaaten und Österreich müßte da mi thal ten 
können, dann muß doch auch die Frage aufgewor
fen werden, sind wir denn tatsächlich in j enem Aus
maß Industriestaat? Bedenken wir doch, daß nicht 
mehr als 0.17, also 1.7 Promil le aller österreichi
schen Betriebe — und es sind insgesamt n u r 360 — 
mehr als 500 Bedienstete, also Arbeiter und Ange
stellte beschäftigen. 
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Nur 0.41 Prozent 200 bis 500 und daß 79 Prozent 
und das sind 165.135 österreichische Betriebe bis zu 
fünf Beschäftigte aufweisen. Mit anderen Worten, 
daß in der überwiegenden Zahl der Familienbetrieb 
— denn als solchen kann man ihn zweifellos an
sprechen — mit weitgehendem Abstand die Be
triebsform der österreichischen Wirtschaft ist. 

Wir sind also keineswegs jener Industriestaat, 
den wir gerne darstellen und erreichen möchten, 
was uns aber im besonderen Maße dazu zwingt die 
Frage der Forschungsförderung, der Ausgaben je
ner vom Kollegen Fuchs genannten leider, aber 
notwendigerweise langfristigen Investitionen durch
zuführen, um einen Anschluß zu finden, der nicht 
nur in irgendeiner Forschungs-, in irgendeiner Wis
senschaftstätigkeit besteht, sondern der praktisch 
die einzige Chance bietet, auch im Bereich — auf 

letzten Endes elfgeteilten Forschungsfördef üngsge-
setz zu kommen, zu einem neuen Forschungsförde-
rungsgesetz. 

Ich würde es begrüßen, wenn das Land Steier
mark in dieser Richtung besondere Initiative — 
auch im Hinblick auf den Bund — entfalten würde. 
Es wird notwendig sein, in jene Ausführungen mei
nes Vorredners, die die Zielrichtung Forschung und 
Förderung'angeschnitten haben — chemisch-phar
mazeutische Industrie — und diese Zielrichtung nicht 
nur gefühlsmäßig, ich möchte sagen aus einer mo
mentanen günstigen Struktur heraus beurteilen zu 
können, zu einer Bildungs- und Forschungsfor
schung zu kommen, wenn ich das wiederholen darf, 
zu einer Bildungs- und Forschungsplanung, die 
daraus resultiert und es wird letzten Endes notwen
dig sein, mit dieser Forschungsförderung, das ist 
jedem klar, nicht nur die Grenzen Steiermarks, die 
Grenzen der Bundesländer innerhalb Österreichs zu 
sprengen, weil jeder Lokalpatriotismus in dieser 
Frage ein falscher wäre, sondern es wird auch not
wendig sein, die österreichischen Grenzen zu spren
gen. Denn, wenn wir überlegen, daß — man kann 
nun dazustehen wie man will, aber es ist zweifel
los richtig — etwa mit dem Weltraumprogramm 
nicht nur, oder wahrscheinlich nur ganz am Rande, 
die Prestigefrage aufgeworfen wird, na, wer landet 
als erster am Mond, sondern, daß damit Industrien, 
neue Industrien entstanden sind, daß damit For
schungsgebiete rasant beschleunigt wurden, dann, 
meine Damen und Herren, ist es doch ausgeschlos
sen, daß Österreich als einer der europäischen Staa
ten, aber neben uns noch viele andere, von dieser 
ganzen Entwicklung auch für die Zukunft ausge
schlossen bleiben. Und neben Österreich wird es 
wahrscheinlich, ich bin davon überzeugt, keinen 
europäischen Staat geben, der von sich aus allein 
ein derartiges Forschungsprogramm im Verhältnis 
zu den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten über
haupt finanzieren kann. Na, was folgt daraus, doch 
die Notwendigkeit, hier die Grenzen der Forschun
gen und der Forschungsziele über den eigenen Staat 
hinaus zu erstrecken und zu gemeinsamen Konzep
tionen zu kommen, oder von vornherein darauf 
Verzicht zu leisten und damit auch Verzicht zu lei
sten auf eine Entwicklung, die wir morgen brau
chen. Auf eine Entwicklung, die wir dann besten
falls aus zweiter Hand und jedenfalls nicht nur als 
treibende, sondern nur mehr als Hilfskräfte zur 
Kenntnis nehmen werden müssen. 

Es hat — ich habe es schon einmal in diesem 
Haus zitiert — ein Rektor vor einigen Jahren an
läßlich seiner Inaugurationsrede die Befürchtung 
ausgesprochen, daß die Forschung in Österreich si
cherlich •— und hier denke ich an die Maikäfer — 
einmal zweckfrei war und ihrem ganzen Erfolg 
nach zweckfrei sein muß, zweckgebunden und zwar 
in Teilgebieten zweckgebunden wurde, und er hat 
die Befürchtung ausgesprochen, daß eine Fortset
zung dieser Entwicklung letzten Endes von der 
zweckfreien über die zweckgebundene zur zweck
losen Forschung führen könnte. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist not
wendig zu erkennen und zwar nicht' nur, daß ich 
von vornherein voraussetze im Bereich dieses Land
tags, sondern wirklich in breitesten Kreisen der ge
samten Bevölkerung zu erkennen, daß mit For
schung und Wissenschaft die Weichen für die Zu-

sich gesehen — der gesamten Wirtschaft einen An
schluß zu finden, den wir im Augenblick nicht, oder 
nicht mehr haben. Wir dürfen außerdem nicht ver
gessen, daß ein weitgehender Änderungsprozeß in 
der Vorstellungswelt, im Denken aller unserer 
Staatsbürger notwendig ist, ein Prozeß, der viel
leicht überschrieben werden kann mit dem Begriff 
dauernde Weiterbildung, oder dauerndes Lernen. 

Auch das, meine Damen und Herren, scheint mir 
wesentlich auszusprechen, weil letzten Endes jene 
Vorstellung, die bisher eben üblich war, ob in einem 
akademischen Beruf, ob in irgendeinem anderen, in 
jedem Beruf nach einer bestimmten Ausbildungs
oder Lern- und Lehrzeit dann eben ein Beruf aus
geübt wird, bis das Pensionszeitalter erreicht oder 
kurzum der aktive, berufliche Lebensweg abge
schlossen ist. Diese Vorstellung trifft heute im Be
reich der von den Hochschulen her beschickten 
Berufe auf keinen Fall mehr zu, er trifft aber auch 
nicht auf irgendeinen anderen Berufszweig zu. Es 
ist jede handwerkliche gewerbliche Ausbildung 
zwangsweise heute geprägt davon, daß die Bereit
schaft des Lernenden, des in Berufsausbildung Ste
henden zum Ausdruck kommt, neu innerhalb seiner 
Berufszeit immer wieder laufend — ich nehme ame
rikanische Untersuchungen — 25 Prozent seiner ge
samten Berufszeit für die Weiterbildung, für das 
Weiterlernen, für das Dazulernen, für das Mehr
können aufwenden zu müssen. Das bedeutet aber, 
wenn diese Vorstellung Allgemeingut geworden ist, 
und ich möchte hinzufügen, ob das nun bestritten 
oder nicht bestritten wird, ob das Freude bereitet, 
oder nicht Freude bereitet, ist völlig irrelevant. Es 
ist so und es wird morgen für jeden so erkennbar 
sein, das bedeutet aber auch, daß jener private 
Bereich, der heute angeschnitten wurde und der ja 
im wesentlichen, doch sehr stark von der Steuer
gesetzgebung in seinen Möglichkeiten abhängig ist, 
daß dieser private Bereich im wesentlich höhe
ren Umfang als bisher in die Frage Forschungs-
und Bildungsförderung Mittel wird investieren 
müssen und er muß dazu auch eine entsprechende 
rechtliche Basis bekommen, wie etwa ein Stif tungs-
förderungsgesetzvfür Investitionen in dieser Rich
tung, wie etwa die schon genannten Änderungen 
der derzeitigen steuerlichen Abschreibmöglichkei
ten für Spenden für Hochschulzwecke, die ja be
grenzt sind hinsichtlich des Umsatzes und auch 
prozentmäßig begrenzt sind. Es wird notwendig 
sein, zu einem einheitlichen, nicht zweigeteilten und 
wenn man auch die Länder dazunimmt, vielleicht 
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kun i t in allen Bereichen des Lebens, in der Wirt
schaft genau so wie in der Sozial- und Agrarpolit ik 
gestellt werden, es ist notwendig die Frage Bil
dung und Forschung nicht nu r mi t Worten, sondern 
auch mi t Mitteln, mit Schaffung der notwendigen 
Möglichkeiten an die Spitze der zu meisternden 
Aufgaben zu stellen. Wir glauben, daß das vorlie
gende Gesetz im kleinen Rahmen der Steiermark 
einen kleinen Schritt bedeutet, wi r glauben, daß 
diesem kleinen, noch weitere kräftige Impulse auch 
in einer Koordination mi t anderen Bundesländern 
und dem Bund zu folgen haben. (Allgemeiner Bei
fall.) 

Präsident: Der Herr Landeshauptmann Krainer 
ha t sich als nächster Redner zu Wort gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

Landeshauptmann Krainer: Ich möchte nur, Ho
hes Haus, meine Damen und Herren, ein paar Be
merkungen zu der Gesetzesvorlage und zu den 
Äußerungen der verehr ten Redner sagen. 

Die Voraussetzung, daß wir den Anschluß finden 
an die Forschung der übrigen Welt und der Indu
striestaaten, ist, daß wir den Willen zur Forschung 
haben. Wir haben in den Dreißiger jähren, wo es 
kaum Mittel für die Forschung gegeben hat, in 
Graz immerhin an unserer Universität vier Nobel
preisträger geboren. Sie sind in der Welt als große 
Forscher anerkannt worden. Einige davon sind ins 
Ausland gezogen, einer der letzten ist ja erst vor 
kurzem gestorben. Es war also so, daß hier der 
Wille vorhanden war, ein Ergebnis zu erzielen, das 
die Welt interessiert hat . Heute ist es so, daß w i r 
immer nu r vom Geld reden, welches sicher notwen
dig ist. Wir dürfen aber nicht übersehen, daß 
in vielen S t ruk turen der Industrie, auch der Che
mie, natürl ich geforscht wird, daß aber das, was 
uns im besonderen interessieren würde, beispiels
weise eine umfassende Industrieforschung im Zu
sammenhang mit der Abgleichung verschiedener 
notwendiger Profile für den Stahlbau, nicht erfolgt. 
Hier tu t jeder für sich selbst einiges; aber wenn wir 
e twa unsere steirische Industr ie ansehen, dann kön
nen wir sagen, es wird echt und umfassend bei den 
Böhlerwerken geforscht, es wird auch an unseren 
Hohen Schulen ernst und nicht ohne Erfolg ge
forscht. Wir dürfen aber auch nicht übersehen, daß 
diese Forschung oder deren Ergebnis j a nu r selten 
uns zugute kommt, sondern daß schon in dem Zeit
punkt, wo der Erfolg sichtbar wird, die Weltfirmen 
sich h ier ansetzen und rechtzeitig dafür besorgt 
sind, die Ergebnisse auszuwerten. Vielleicht sind 
gerade diese Forschungsergebnisse in unseren Sta
tistiken gar nicht sichtbar, weil sie woanders auf
gelegt und woanders erzeugt werden. Ich b in der 
Meinung, daß wir immer h in tenan sein werden, 
noch lange Zeit, auch wenn wir viel, viel mehr Geld 
aufwenden könnten, als wir es zur Zeit tun. Tat
sache ist, daß in allen Industr iestaaten entscheidend 
für die Forschung der Staat nicht in der Form von 
Budgetmitteln, sondern in der Fo rm von Aufträgen 
letzten Endes der Forschung den großen Auftrieb 
gibt. Das gilt für die Weltraumforschung — wie 
heute schon einmal gesagt wurde •— für die Rake
tentechnik, für die Atomreaktoren, für alle diese 
modernen Entwicklungen gibt der Staat ungeheure 
Beträge aus. Das gilt für die Schweiz genauso wie 

für Schweden, nicht zu reden vom großen Amerika. 
Hier werden ungeahnte Millionen Dollar in die For
schung hineingesteckt. Man gibt den Forschern 
selbst breitgefächerte Möglichkeiten, h ier einzustei
gen. 

Meiner Überzeugung nach ist eines für uns von 
ganz großer Bedeutung — und das wäre auch die 
Möglichkeit überhaupt, Leute, die sich an der For
schung faszinieren könnten, zu interessieren — 
wenn wir nach Österreich Forschungszentren des 
Auslandes in größerem Maße bekommen würden. 
Wir haben hiefür einige Ansätze. Ein oststeirischer 
Sohn forscht für Amerika in der Oststeiermark, 
wir werden jetzt auch aus diesem Fonds — aus dem 
Bundesfonds hat er schon Mittel bekommen •— wei
tere Mittel zur Verfügung stellen. Dieser Mann, 
der in Amerika, als er dort gelebt hat, sechs Pa 
tente, die natürl ich den Amer ikanern gehören, er
forscht und aufgelegt hat, ist je tzt h in ter e iner For
schung, an der sich auch die Böhlerwerke beteili
gen, die für einzelne Sparten der industriellen Ent
wicklung von ganz besonderer Bedeutung wäre, 
nämlich, daß wir im Inland all dieses Vormaterial 
fertigmachen könnten und nicht, wie es je tzt ist, 
nach einer gewissen Stufe es ins Ausland geben 
müssen, weil wi r nicht die notwendigen Einrichtun
gen besitzen. 

Ich bin der Meinung, daß dieser Forschungsfonds 
wohl nu r ein Hilfsfonds sein kann und daß wir ihn 
vor allem dafür verwenden, daß wir best immte 
interessante Forschungen besonders fördern, so
wohl auf dem Sektor der Chemie als auch in der 
Entwicklung neuer Werkstoffe oder neuer indu
strieller Erzeugnisse überhaupt . Ich darf zur Ge
nesis dieses Gesetzes etwas sagen. 

Wir haben um dieses Gesetz — und hier haben 
vor allem die Herren der Landesamtsdirektion — 
Hofrat Schnurer im besonderen — Monate in Wien 
um die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes ge
rungen. Es war mit allen Schwierigkeiten, die man 
sich vorstellen kann, verbunden, um hier überhaupt 
zum Ziel zu kommen, weil ja Forschung und Wis
senschaft Aufgabe des Bundes und nicht des Lan
des ist. Aber letztlich durch lange und schwere 
Verhandlungen ist man zu einem Ergebnis gekom
men. Der Rechnungshof — ich schätze die Tätigkeit 
des • Rechnungshof es sehr, weil wir selbstverständ
lich der Kontrolle laufend bedürfen und weil ich 
sehr gut weiß, welche Wirkungen einfach das Vor
handensein des Rechnungshofes und das jährliche 
Kommen letzten Endes für die Sorge um die ord
nungsgemäße Administration haben. Der Rech
nungshof hat uns Vorwürfe gemacht, meiner Mei
nung nach völlig zu Unrecht. Wir haben ja in einem 
Pr iva tver t rag mit dem Unternehmen das e ine 'Pro
zent vereinbart . Wir haben ja nichts in eine Ne
benschublade gegeben von den Mitteln, die da
durch hereingekommen sind, sondern haben sie of
fen budgetiert und selbstverständlich über die Re
gierung nach den notwendigen Beschlüssen ausge
geben. Ich hoffe, daß jetzt der Rechnungshof auch 
zufrieden sein wird, weil wir nun ein Gesetz be
schlossen haben. 

Ich bin sehr froh, daß Sie alle, meine Damen und 
Herren dieses Hohen Hauses, diesem Gesetz die ge
bührende Achtung geschenkt haben. Ich möchte nur 
in einer Nebenbemerkung noch sagen, es wird ja ' 
immer wieder einmal zum Ausdrucke gebracht, Was 
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tu t Linz, was tu t Innsbruck für die Hochschulen, ich 
möchte nu r vermerken, daß auf dem Sektor der 
Klinik, also der Medizin, das Land Steiermark wie 
kein anderes immer wieder viel, viel Geld aufge
wendet hat und aufwendet. Das wird sehr leicht 
übersehen, aber wir können uns hier ruhigen Ge
wissens stets sagen: Wir haben nie die Notwendig
keiten übersehen, die natürl ich auch mi t den K ran 
ken des Landes im Zusammenhang stehen, Aufwen
dungen zu machen für die Forschung und Lehre auf 
e inem Gebiet, das noch dazu der Gesundheit unse
rer Menschen dient. Wir haben hier auch stets un
seren Tr ibut geleistet. 

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, und 
wenn dann noch der Landtag im Budget einige Mil
lionen dazugibt, dann wi rd der Fonds erfolgreich 
und sicher sehr fruchtbar sein. (Allgemeiner Bei-
fall.) 

Präsident: Mangels wei terer Wortmeldungen er
teile ich dem Herrn Berichterstat ter das Schluß
wort . 

Abg. Prof. Dr. Moser: Ich beantrage, der Regie
rungsvorlage mit den Abänderungen, wie sie in der 
Beilage Nr. 145 bereits enthal ten sind, Gesetzes
kraft zu geben. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wir 
kommen zur Abst immung. Wer damit e inverstan
den ist, möge ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

6. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 115, Gesetz, mit 
dem das Steiermärkische Schulaufsichts-Ausfüh-
rungsgesetz ergänzt wird. 

Berichterstatter ist Her r Abg. Heribert Pölzl. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Der Volksbildungs-Ausschuß ha t sich mi t der 
Vorlage beschäftigt. Es wird im § 7 Abs. 4 folgende 
Änderung kommen. „(4) Die im Abs. 3 lit. b erster 
und zweiter Satz und lit. c zweiter und dri t ter Satz 
geregelten Aufgaben der Gemeinde sind solche des 
eigenen Wirkungsbereiches." 

Ich darf Ihnen namens des Volksbildungs-Aus
schusses die Empfehlung geben, dieser Änderung 
die Zustimmung zu erteilen. 

2. Präsident Afritsch: Es liegt keine Wortmel
dung vor, wer für den Ant rag des Berichterstatters 
ist, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

7. Bericht des Volksbildungs-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage Nr. 116, Gesetz, mit dem 
das Steiermärkische Pflichtschulorganisations-Aus-
führungsgesetz neuerlich abgeändert und ergänzt 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Josef Schrammel. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Hoher Landtag, meine Damen 
und Herren! Der Volksbildungs-Aüsschuß ha t sich 
mit der Abänderung des Pflichtschulorganisations-

Ausführungsgesetzes befaßt und ich darf namens 
dieses Ausschusses berichten, daß im einzelnen bei 
den Best immungen die Errichtung, Erhal tung und 
Auflassung von öffentlichen Pflichtschulen zur P r i 
vatwirtschaftsverwaltung der Gemeinde zählt, da
her auch das damit im Zusammenhang s tehende 
Anhörungsverfahren. Aus diesem Grund ist in das 
Gesetz eine Best immung aufgenommen, welche 
festlegt, daß auch die im § 3 Abs. 5, § 7 Abs. 1 
zweiter Satz und Abs. 2 zweiter Satz, § 11 Abs. 5 
sowie § 15 Abs. 4 vorgesehene Anhörung der Ge
meinde in ihren eigenen Wirkungsbereich fällt. 
Damit ist dem Auftrag der Verfassungsbestimmung 
des Artikels 118 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsge
setzes in der Fassung der Bundesverfassungsgesetz
novelle 1962, BGBl. 205, Rechnung getragen. 

Namens des Volksbildungs-Ausschusses ersuche 

Präsident: Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

Ich schreite zur Abst immung und bit te um ein Hän
dezeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

8. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses, Beilage Nr. 147, über die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 103, Gesetz, mit dem die Gemein
dewahlordnung Graz 1957 neuerlich abgeändert 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Hans Gross. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Gross: Hohes Haus! Meine Damen und Her
ren! Der vorliegende Gesetzentwurf beinhal tet un
ter anderem die Herabsetzung des aktiven Wahl
alters vom vollendeten 20. Lebensjahr auf das 
19. Lebensjahr und bezüglich des passiven Wahl
alters vom 26. auf das 24. Lebensjahr. Außerdem 
wurde die Anzahl der Mitglieder des Gemeinde
rates der Landeshauptstadt Graz ab der nächsten 
Funktionsperiode mit 56 festgelegt. Bei gleichzei
tiger Durchführung von Gemeinderatswahlen mit 
Nationalrats- oder Landtagswahlen sollen die mit 
der Durchführung be t rauten Wahlbehörden in ih
rer Zusammensetzung dem Ergebnis der letzten Ge
meinderatswahlen entsprechen. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Aussehuß ha t 
sich in mehreren Sitzungen mi t dieser Vorlage be
schäftigt und ich stelle in seinem Namen den An
trag, das Hohe Haus möge dem Gesetz, mit dem 
die Gemeindewahlordnung 1957 der S tadt Graz ab
geänder t wird, seine Zust immung geben. 

Präsident : Es liegt keine Wortmeldung vor. Sie 
haben den Antrag gehört. Wer für ihn stimmt, 
möge die Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

9. Bericht des Finanz-Ausschusses und des Ge
meinde- und Verfassungs-Ausschusses, Beilage Nr. 
144, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 114, 
Gesetz über den Verzicht auf Ersatzforderungen des 
Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 
gegenüber ihren Organen. 

Berichterstatter ist Abg. 'Dr. Christoph Klauser. 
Ich erteile ihm das Wort. 

ich um Zust immung zu dieser Abänderung. 
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Abg. Dr. Klauser! Der Bund h a t mi t Bundesge
setz vom 19. Mai 1967 die damit zusammenhängen
den Fragen geregelt. Die Vorlage enthält eine ana
loge Regelung für das Land, für die Gemeinden 
und Gemeindeverbände. Der Ausschuß ha t die Vor
lage n u r geringfügig in formalen Fragen abgeän
dert. Sie l iegt Ihnen vor. Ich beantrage, sie zum 
Beschluß zu erheben. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wer 
dem Ant rag zustimmt, möge ein Händezeichen ge
ben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

10. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 730, 
betreffend den Bericht des Rechnungshofes vom 
22. August 1968 über das Ergebnis der Überprü
fung der Gebarung der Jahre 1963 und 1964 der 
Stadtgemeinde Leoben. 

Berichterstat ter ist Abg. Simon Pichler. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Pichler: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Bei dieser Vorlage handel t es sieh um die 
Einschau des Rechnungshofes bei der Stadtge
meinde Leoben. Der Rechnungshof ha t die Geba
rung der J ah r e 1963 und 1964 der Stadtgemeinde 
überprüft . Die Stadtgemeinde ha t dazu ihre Stel
lungnahme abgegeben. Auch die Gegenäußerung 
des Rechnungshofes liegt vor. Der Bericht, wenn 
man ihn studiert, gibt durchwegs ein erfreuliches 
Bild und eine positive Aussage. 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt zu
folge ihres Beschlusses vom 19. Mai 1969 den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der Bericht des Rechnungshofes vom 22. Au
gust 1968 über das Ergebnis der Überprüfung der 
Gebarung der J ah r e 1963 und 1964, die Stel lung
nahme der Stadtgemeinde Leoben zu diesem Rech
nungshofbericht vom 26. September 1968 sowie die 
Gegenäußerung des Rechnungshofes vom 31. Okto
ber 1968 werden zur Kenntnis genommen. 

2. Dem Rechnungshof wi rd für die Überprüfung 
der Gebarung der J ah re 1963 und 1964 der S tadt 
gemeinde Leoben der Dank ausgesprochen. 

Ich bi t te um Annahme dieses Antrages. 

Präsident: He r r Abg. Fellinger hat sich zu Wort 
gemeldet. Ich er tei le es ihm. 

Abg. Fellinger: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Der Rechnungshof überprüfte in der Zeit 
vom 24. J änne r bis zum 25. Februar 1966 die Ge
barung der Stadtgemeinde Leoben unter besonde
rer Berücksichtigung der Rechnungsabschlüsse für 
das J ah r 1963 und 1964 sowie das Rechnungsjahr 
1965 mit den auf gebuchten Konten. Zusammenfas
send ha t der Rechnungshof dabei festgestellt, daß 
man in der gesamten Verwal tung der S tadt ein 
ausgeprägtes Bemühen um Ordnung und Wirt--
Schädlichkeit feststellen kann. Er hat die Über
zeugung, daß nach Fertigstellung eines geeigneten 
Verwaltungsgebäudes sich wei tere Rationalisie
rungseffekte einstellen werden. Vom Gedeihen der 
örtlichen Industr ie allerdings wird es abhängen, ob 

die S tadt ihre Investit ionspläne zum Wohle der 
Bürger zügig fortsetzen kann. 

Die Beanstandungen des Rechnungshofes wa ren 
rein formeller Natur und bezogen sich zumeist auch 
nur auf Auslegungsfragen bei der Handhabung 
verschiedener gesetzlicher Bestimmungen. So stellte 
der Rechnungshof beim Urlaubszuschuß für die Ge
meindebediensteten in der Strandpension Linde 
fest, daß er nicht verkennt , daß die Förderung von 
Gesundheit und Zufriedenheit der Bediensteten 
Opfer aus öffentlichen Mitteln der Stadt rechtfer
tigt. Der Rechnungshof ist aber der Meinung, daß 
eine gründliche Überprüfung der bisher bei der 
Strandpension Linde verfolgten Sozialpolitik ange
zeigt wäre. In ihrer Äußerung führte die Ge
meinde hierzu an, daß sie bei den Urlaubszuschüs
sen für die Gemeindebediensteten immer n u r den 
sozialen Charakter dieses Erholungsheimes im Auge 
ha t te und alle Maßnahmen daher vom Gedanken 
einer Sozialpolitik zwecks Förderung von Gesund
heit und Zufriedenheit der Bediensteten begleitet 
gewesen sind. 

Zum Hinweis, daß die Stadtgemeinde Leoben die 
Beförderungsrichtlinien für Beamte durch die Ge
währung von aufsaugbaren Leistungszulagen ge
legentlich umgangen hat, bemerkte diese, daß nach 
dem § 37 des Gemeindebedienstetengesetzes 1957, 
LGB1. Nr. 34, und in der geltenden Nebengebüh
renordnung die Zuerkennung von Mehrleistungs
vergütungen für die Tätigkeit, die über den von 
dem Bediensteten auf Grund der dienstrechtlichen 
Stellung zu e rwar tenden Wert seiner Arbeitslei
s tung hinausgeht, ausdrücklich vorgesehen ist. 
Schon in der Nebengebührenordnung 1955. wurde 
festgelegt, daß ein Gemeindebediensteter, für des
sen Dienstposten im Dienstpostenplan eine höhere 
Dienstklasse vorgesehen wurde, welcher aber t rotz 
guter Qualifikation wegen zu kurzer Dienstzeit auf 
diesen Posten nicht e rnannt werden kann, eine 
aufsaugbare Qualifikations- bzw. Leistungszulage 
erhal ten kann. Im übrigen zählt die Stadtgemeinde 
Leoben zu jenen steirischen Gemeinden, welche die 
von der Landesregierung aufgestellten Beförde
rungsrichtlinien bisher s tr ikte eingehalten haben. 

Der Rechnungshof führte aus, daß die S tadt 
Leoben die Förderung des Produktionsfaktors Bil
dung im Beobachtungszeitraum außer dem laufen
den Aufwand für eigene Schulen in der Höhe von 
29 Millionen Schilling vor allem durch Beistellung 
von Baugründen im Werte von 9 Millionen Schil
ling zum Ausbau der Montanistischen Hochschule, 
für die Berg- und Hüttenschule und für das Bun-
desrealgymnasiüm vorgenommen hat und außerdem 
für den Bau eines modernen Studentenheimes rund 
7.5 Millionen Schilling zur Verfügung stellte. 

Zur Verkehrssituation der Stadt Leoben stellt 
der Rechnungshof fest, daß es schade ist, daß die 
Einbindung des Binnenverkehrs der S tadt Leoben 
in den Hauptverkehrsadern beklagenswerte Män
gel aufweist, deren Beseitigung der Stadt hohe Ko
sten verursachen würde. Die Ein- und Ausfahrt 
nach Goß ist nicht kreuzungsfrei und mündet senk
recht in die Bundess t raße ' 17. Die Ausfahrt der 
Bundesstraße 17, Neunerwächter, in die S tadt ist 
für die aus Brück kommenden Fahrzeuge zu schmal, . 
dagegen für die aus dem Süden kommenden Fahr 
zeuge, die in den östlichen Teil der Stadt wollen, 
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unmöglich. Diese Fahrzeuge müssen auf der. Bun
desstraße in Richtung Brück e twa 400 m wei ter 
fahren und bei der dort befindlichen Tankstelle 
wenden, um in der Gegenrichtung wieder nach 
Leoben zurückzufahren. Dieses Reversieren auf der 
Bundesstraße 17 gefährdet den Verkehr erheblich. 
Die Abschaffung dieses Übelstandes wi rd umso 
schwieriger, da diese Flächen nicht zum Hoheits
gebiet der S tadt Leoben gehören. 

Man spricht immer wieder von den reichen In-
dusjtriegemeinden. Die S teuereinnahmen der Indu
str iestadt Leoben sind, gemessen an der Zahl der 
Beschäftigten, aber eher bescheiden. Im J ah r e 1965 
be t rug der Erlös an eigenen S teuern und Abgaben
ertragsantei len 61.9 Millionen Schilling. Die ver
gleichbare Industr iestadt Steyr n ahm im selben 
Zei t raum um 14 Millionen mehr an S teuern und 
Ertragsantei len ein. Mit dem Steueraufkommen 
von 1.166 Schilling pro Kopf der Bevölkerung r an 
gierte Leoben im J ah re 1965 unter den 47 S ta tu-
tars tädten und -Gemeinden mit mehr als 5.000 Ein
wohnern an 23. Stelle. Im J ah re 1966 fiel sie sogar 
auf den 32. P la tz zurück. Mit dieser Problemat ik 
des Rückganges der S teuereinnahmen der Indu
striestädte ha t sich auch der Haupt- und Finanzaus
schuß des S tädtebundes befaßt und dabei festge
stellt, daß de r Bund durch die von ihm einseitig 
gestalteten steuerpolitischen Maßnahmen d i rekt in 
die Haushalte der Gemeinden eingegriffen und da
mi t die Gemeinden in eine gefährliche Situation 
gebracht hat . Um die Finanzen der Gemeinden 
nach dem Vorgehen des Bundes in seiner ganzen 
Tragweite sichtbar zu machen, muß auf das J a h r 
1966 zurückgegangen werden. Damals beschloß der 
Bund die sogenannten Wachstumsgesetze, die, wenn 
man von den Schätzungen des Finanzministeriums 
ausgeht, Mindereinnahmen in der Höhe von 1.508 
Millionen Schilling gebracht haben. Nach den an
gestellten Schätzungen vertei len sich die Minder
e innahmen auf den Bund mit 978 Millionen Schil
ling und auf die Gemeinden ohne Wien mit 223 Mil
lionen Schilling. In der Folge erschien 1966 die so
genannte „kleine Einkommensteuerreform", die 
Mindereinnahmen von insgesamt 800 Millionen 
Schilling brachte. Von diesen Mindereinnahmen 
entfielen auf den Bund 380 Millionen Schilling und 
auf die Gemeinden ohne Wien 132 Millionen. Die 
beschlossene sogenannte „große Einkommensteuer-
refor,m" brachte unter Berücksichtigung der Lan
desumlage und des Kopfquotenausgleiches Minder
e innahmen von 2.479 Millionen Schilling. Hievon 
entfielen auf den Bund 1.262 Millionen und auf die 
Gemeinden ohne Wien 313 Millionen Schilling. In 
der Folge ha t nun der Bund, bei dem sich die Ein
nahmeminderungen ebenfalls in einer Vergröße
rung des Bundesdefizits ausgewirkt haben, mi t der 
Begründung, daß seine finanzielle Lage dies er
forderlich mache, zwei Abänderungsgesetze be
schlossen, von denen das erste Abänderungsgesetz 
1.484 Millionen und das zweite Abänderungsgesetz 
3.770 Millionen Schilling an Mehreinnahmen br in
gen sollte. Von diesen Mehreinnahmen erhielten 
die Gemeinden ohne Wien insgesamt jedoch nu r 
160 Millionen, somit hat ten die Gemeinden einen 
Verlust von 550 Millionen Schilling, also mehr als 
eine halbe Milliarde. ; ' 

Der Bund ha t durch die beiden Abänderungsge
setze für sich nicht nu r alle Verluste aus den 
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Wachstümsgesetzen und den* beiden Einkommen
steuerreformen wieder wettgemacht, sondern sich 
sogar zusätzliche Mehreinnahmen von 2.1 Milliar
den Schilling erschlossen. 

Abschließend ist daher folgendes festzustellen: 
Wenn der Bund seine Einstellung gegenüber den 
nachgeordneten Gebietskörperschaften, wie sie aus 
seinem Vorgehen anläßlich der Vertei lung der Er 
träge aus den beiden Abänderungsgesetzen ersicht
lich wurde, nicht grundlegend ändert , "besteht die 
ernste Gefahr, daß die Gemeinden ihre gesetzlichen 
Aufgaben und jene, deren Wahrnehmung eine mo
ralische und soziale Pflicht unseres Gemeinwesens 
sind, nicht mehr erfüllen und ihre Probleme nicht 
mehr bewältigen können. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Der Herr Berichterstatter h a t das 
Schlußwort. ' 

Abg. Piehler: Ich wiederhole meinen Ant rag und 
bitte um Annahme. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Wer ihm 
zustimmt, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

11. Bericht des Gemeinde*- und Verfassungs-Aus
schusses über die Anzeige, Einl.-Zahl 732, des 
3. Landtagspräsidenten Dr. Helmut Heidinger, ge
mäß § 22 des Landesverfassungsgesetzes. 

Berichterstatter ist Abg. Franz Feldgrill, dem ich 
das Wort erteile. 

Abg. Feldgrill: Hoher Landtag! Der Landtagsab
geordnete Dr. Helmut Heidinger ha t in Entspre
chung des § 22 der Landesverfassung und der Ge
schäftsordnung dem Herrn Landtagspräsidenten am 
17. Mai 1969 mitgeteilt, daß er am 18. April 1969 in 
den Aufsichtsrat der Steiermärkischen Bank ge
wähl t wurde . Der Gemeinde- und Verfassungs-
Ausschuß hat sich damit befaßt und ich stelle na 
mens dieses Ausschusses den Ant rag: Der Steier-
märkische Landtag genehmigt die Tätigkeit des 
3. Landtagspräsidenten Dr. Helmut Heidinger als 
Mitglied des Aufsichtsrates der Steiermärkischen 
Bank Graz Ges. m. b . H. gemäß § 22 der Landes
verfassung 1960. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Wer mit dem 
Antrag e inverstanden ist, möge eine Hand erheben. 
(Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen, 

12. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 
121, Gesetz, mit dem das Wasserleitungsbeitrags
gesetz abgeändert wird. 

Berichterstatter ist Abg. Kar l P renner . Ich erteile 
•ihm das Wort. 

Abg. Prenner: Hohes Haus! Meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Die Beilage Nr. 121 bein
haltet die Abänderung des Wasserleitungsbeitrags
gesetzes. 

Sie lautet : 
Artikel I ' ' -

Das Wasse'rleitungsgesetz, LGB1. Nr. 137/1962, in 
der Fassung der Steiermärkischen Landesäbgaben-
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Ordnung, LGB1. Nr. 158/1963, wird abgeändert wie 
folgt: 

§ 9 ha t zu lauten: 
„Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

§ 9 
Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der 

Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsberei
ches." 

Art ikel II 
Dieses Gesetz t r i t t mit dem Tage seiner Kund

machung in Kraft. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß ha t 
sich mi t dieser Beilage beschäftigt und ich ersuche 
das Hohe Haus, dieser Beilage die Zust immung zu 
geben. 

Präsident: Es ha t sich n iemand zu Worte gemel
det. Ich schreite daher zur Abst immung und bit te 
um ein Händezeichen, falls Sie dem Ant rag zustim
men. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

13. Bericht des Gemeinde- und Verfassungs-Aus
schusses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 734, 
betreffend den Bericht des Rechnungshofes vom 
10. Juni 1968 über das Ergebnis der Überprüfung 
der Gebarung der Jahre 1964 und 1965 des Be
zirksfürsorgeverbandes Voitsberg. 

Berichterstat ter ist Abg. Josef Zinkanell. Ich er
teile i hm das Wort. 

Abg. Zinkanell: Hohes Haus! Die Vorlage be
trifft den Bericht des Rechnungshofes vom 10. Jun i 
1968 über das Ergebnis der Überprüfung der Geba
rung der J ah re 1964 und 1965 des Bezirksfürsorge
verbandes Voitsberg. Der Rechnungshof ha t die Ge
barung der J a h r e 1964 und 1965 einer Überprü
fung unterzogen und h ierüber einen Bericht an den 
Steierm ärkischen Landtag erstattet , der Ihnen als 
Anlage A der Vorlage beiliegt. Zu diesem im we
sentlichen positiven Bericht des Rechnungshofes, 
der besonders den Neubau des Bezirksaltersheimes 
unterstreicht, ha t der Bezirkshauptmann als Leiter 
des Bezirksfürsorgeverbandes keine Äußerung ab
gegeben. 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt zu
folge ihres Beschlusses vom 19. Mai 1969 den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

1. Der Bericht des Rechnungshofes vom 10. Jun i 
1968 über das Ergebnis der Überprüfung der Ge
barung der J ah re 1964 und 1965 des Bezirksfürsor
geverbandes Voitsberg wird zur Kenntnis genom
men. 

2. Dem Rechnungshof wi rd für die Überprüfung 
der Gebarung der J ah re 1964 und 1965 des Bezirks
fürsorgeverbandes Voitsberg der Dank ausgespro
chen. 

Der Gemeinde- und Verfassungs-Ausschuß hat 
sich mi t dem Bericht befaßt. Im Namen dieses Aus
schusses darf ich bitten, dem Ant rag zuzustimmen. 

Präsident: Wer für den An t rag des Berichterstat
ters ist, möge zum Zeichen der Zust immung eine 
Hand erheben. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

14. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl '724, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme sowie Objekts
einlösungen für das Bauvorhaben Nr. 6/69 „Studen-
zen—Eichkögel" der Landesstraße Nr. 71, Eich
kögelstraße. 

Berichterstatter ist Abg. Josef Schrammel. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Schrammel: Hohes Haus! Die Regierungs
vorlage behandel t die Bau- und Grundflächeninan
spruchnahme sowie Objektseinlösung von Weber 
Florian und Ida, Erbersdorf Nr. 5, für das Bauvor
haben Nr. 6/69 „Studenzen—Eichkögel" der Lan
desstraße Nr. 71, Eichkögelstraße. Diese Maßnahme 
soll im Enteignungswege durchgeführt werdeh. Die 
vom gerichtl. beeideten Sachverständigen ermit tel te 
Entschädigung von insgesamt 712.760 Schilling ist 
angemessen und ver t retbar . 

Der Finanz-Ausschuß ha t dieser Vorlage die Zu
s t immung gegeben und ich ersuche das Hohe Haus, 
ihr ebenfalls die Zust immung zu geben. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung, vor. Wer 
dem Ant rag des Herrn Berichterstat ters zustimmt, 
möge ein Händezeichen geben. (Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

15. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 727, betreffend Bau-
und Grundflächeninanspruchnahme von Seidl Flo
rian und Maria für das Bauvorhaben Nr. 12/68 
„Sulz—Kapfenstein" der Landesstraße Nr. 103, 
Kölldorferstraße. 

Berichterstat ter ist Herr Abg. Heriber t Pölzl. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Der Finanz-Ausschuß 
hat sich mi t dieser Vorlage7 beschäftigt. Es ist dies 
eine Grundflächeninanspruchnahme für die Landes
straße 103, Kölldorferstraße „Sulz—Kapfenstein". 
Da die Entschädigung für Seidl Florian und Maria 
in Bad Gleichenberg das Limit von 100.000 Schil
ling übersteigt, ist das Hohe Haus damit befaßt 
worden.-

Der Finanz-Ausschuß bit tet das Hohe Haus, die
ser Vorlage die Zust immung zu geben. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich schreite zur 
Abst immung und ersuche die Abgeordneten, die 
dem Antrag des Her rn Berichterstat ters zustimmen, 
eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

16. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 729, betreffend den Ab
verkauf eines landeseigenen zum Gutsbestand der 
Landwirtschaftlichen Fachschule Hafendorf gehöri
gen Grundstückes an die Landesbedienstete Katha
rina Uly, Landeskrankenhaus Brück a. d. Mur. 

Berichterstat ter ist Abg. Johann Pabst . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Pabst: Die diesbezügliche Regierungsvor
lage sieht einen Abverkauf eines Teiles des landes
eigenen im Besitzstand der Landwirtschaftlichen 
Fachschule Hafendorf s tehenden Grundstückes als 
Baugrund in der Größe von 1.190 m2 an die Lan-
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desbedienstete Katharina Uly, bedienstet im Lan
deskrankenhaus Brück a. d. Mur, zu einem. Preis 
von 50 Schilling pro m2, somit einen Gesamtpreis 
von 59.500 Schilling vor. 

Die gegenständliche Baufläche liegt zwar mitten 
im Betrieb Hafendorf, schließt aber mit der Längs
seite an bereits an Landesbedienstete von Hafen
dorf abverkaufte Grundstücke an. Nach dem land
wirtschaftlichen Gutachten ist diese Grundfläche 
entbehrlich und werden sich für die Bewirtschaf
tung der angrenzenden Nutzflächen der Schule Ha
fendorf keine Erschwernisse ergeben. 

Die Regierungsvorlage wurde im Finanz-Aus
schuß beraten und ich stelle in dessen Auftrag den 
Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen: Der 
Abverkauf eines Teiles des landeseigenen Grund
stückes Nr. 23/1 der EZ. 320, KG. Hafendorf, aus 
dem Gutsbestand der Landwirtschaftlichen Fach
schule Hafendorf im Gesamtausmaß von 1.190 m2 

zum Preis von 50 Schilling pro m2, somit zum Ge
samtkaufpreis von 59.500 Schilling, an Frl. Katha
rina Uly, Landesbedienstete, Landeskrankenhaus 
Brück a. d. Mur, wird genehmigt. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Herrn Be
richterstatters gehört, wer für ihn stimmt, möge die 
Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

17. Bericht des Finanz-Ausschusses über die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zahl 731, über die Aufnahme 
von weiteren Darlehen in Höhe von insgesamt 
95 Millionen Schilling bei der Landes-Hypotheken-
anstalt für Steiermark zur Bestfinanzierung des 
Sonderwohn- und Barackenersatz-Bauprogrammes 
im Jahr 1969 bzw. 1970. 

Berichterstatter ist Abg. Simon Pichler. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Pichler: Hohes Haus!. Meine Damen' und 
Herren! Bei dieser Vorlage handelt es sich um die 
Aufnahme eines weiteren Darlehens für die Rest
finanzierung des Sonderwohn- und Barackenersatz-
Bauprogrammes. In den Jahren 1966 bis 1968 wur
den bereits 220 Millionen Schilling für diesen Zweck 
aufgenommen. Die Landes-Hypothekerianstalt hat 
sich bereit erklärt, ein Darlehen von 95 Millionen 
Schilling in Form eines Kommunaldarlehens zu ge
währen. 65 Millionen Schilling zu 6.5 Prozent mit 
einer Laufzeit von 15 Jahren und 30 Millionen 
Schilling zu 7 Prozent mit einer Laufzeit von 
20 Jahren. Zur Finanzierung und Tilgung des Dar
lehens von 65 Millionen sind zum 1. Jänner und 
1. Juli eines jeden Jahres Halb Jahresannuitäten von 
je 3,359.213 Schilling und für die 30 Millionen Schil
ling 1,382.466 Schilling zu entrichten. Als erster 
Rückzahlungstermin für beide Darlehen soll der 
1. Jänner 1971 angenommen werden. Für die Auf
nahme eines solchen Betrages ist gem. § 15 des 
Landesverfassungsgesetzes 1960 die Genehmigung 
des Steiermärkischen Landtages erforderlich. 

Diese .Vorlage wurde im Finanz-Ausschuß einge
hend beraten und zur Beschlußfassung des Land
tages empfohlen. Vor der Beschlußfassung soll noch 
festgestellt werden, daß es sich bei der Aufnahme 
dieses Darlehens um keine zusätzlichen Bewilligun
gen von Wohnungseinheiten handelt, sondern viel
mehr nur um die Bedeckung schon genehmigter 

Vorhaben. Ich würde Sie bitten, meine Damen und 
Herren, diesem Antrag Ihre Zustimmung zu er
teilen. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
schreite zur Abstimmung und bitte um ein-Hände
zeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. (Ge
schieht.) ^ 

Der Antrag ist angenommen. 

18. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage* zu 
Einl.-Zahl 373, zum Antrag der Abgeordneten We
gart, Trümmer, Dr. Heidinger und Ing. Koch, be
treffend Neukommissionierung der schienenglei
chen Bahnübersetzung im km 0.012 der Gosdorfer
straße. 

Berichterstatter ist Abg. Franz Trümmer. Ich er-
teile ihm das Wort. 

Abg. Trümmer: Hoher Landtag! Sollte die Wie
dererrichtung der Eisenbahnkreuzung beantragt 
werden, müßte nach Ansicht des Bundesministe
riums für Verkehr und verstaatlichte Unterneh
mungen die Eisenbahnkreuzung durch eine halb
automatische Vollschrankenanlage gesichert wer
den. Die örtlichen Erhebungen und mündlichen Ver
handlungen haben am 7. November 1967 stattge
funden. Das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens 
wurde dem Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen am 15. November 
1967 vorgelegt. Eine Entscheidung ist in dieser An
gelegenheit bisher nicht ergangen. In der Zwischen
zeit hat die Fachabteilungsgruppe Landesbaudirek-
tion-Fachabteilung . II a (Bundesstraßenverwaltung) 
ein neuerliches Projekt des Ausbaues der unteren 
Murtalbundesstraße und Einbindung der Landes
straßen Nr. 110 und 112 zur Verhandlung vorgelegt. 
Dieses Ausbauprojekt hat die Zustimmung des Ge
meinderates gefunden. Das Detailprojekt wird ver
wirklicht werden, sobald die Grundablöse durchge
führt ist. 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt zu
folge ihres Beschlusses vom 21. April 1969 den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Be
richt der Steiermärkischen Landesregierung zum 
Antrag der Abgeordneten Wegart, Trümmer, Dok
tor Heidinger und Ing. Koch, betreffend Neukom
missionierung der schienengleichen Bahnüberset
zung im km 0.012 der Gosdorferstraße, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Präsident Koller: Sie haben den Antrag des Herrn 
Berichterstatters gehört. Eine Wortmeldung liegt 
nicht vor. Wir kommen zur Abstimmung. Wer da
mit einverstanden ist, möge ein Händezeichen ge- J 
ben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

19. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 517, zum Antrag der Abgeordneten 
Buchberger, Egger, Pölzl und Jamnegg, betreffend 
den Einbau von Erste-Hilfe-Kursen in den Lehr
plan der Fahrschulen. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Siegmund Burger. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Burger: Hoher Landtag! Die Landesregie
rung erstattet zu diesem Antrag folgenden Bericht: 
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Das Bundesminis ter ium für Handel, Gewerbe 
und Industr ie ha t mit Schreiben vom 2. Apri l 1969 
eröffnet, daß die Frage des „Einbaues von Ers te-
Hilfe-Kursen in den Lehrplan der Fahrschulen" 
gegenwärt ig noch Gegenstand einer eingehenden 
Prüfung des Bundesministeriums für Handel, Ge
werbe und Industr ie im Einvernehmen mi t dem 
Bundesminister ium für soziale Verwaltung ist. Der 
derzeitige Stand dieser Prüfung läßt eine erschöp
fende Beantwor tung der gegenständlichen Anfrage 
noch nicht zu. Das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industr ie wird jedoch den Her rn Lan
deshauptmann im Sinne der Anfrage informieren, 
sobald ein vorläufiges Ergebnis dieser Prüfungen 
vorliegt. 

Der Ausschuß ha t sich mit dieser Vorlage be
faßt. Ich bi t te den Hohen Landtag, diesen Bericht 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Her rn Be
richterstatters gehört. Wortmeldung liegt keine vor. 
Wer damit e inverstanden ist, möge ein Händezei
chen geben. (Geschieht.) 

Der An t rag ist angenommen. 

20. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 546, zum Antrag der Abgeordneten Dok
tor Heidinger, Ing. Koch, Lautner und Trümmer, 
betreffend den Ausbau der Bundesstraße 67 zwi
schen Graz—Spielfeld. 

Berichterstat ter ist der Herr Abg. Ing. Koch, dem 
ich das Wort erteile. 

Abg. Ing. Koch: Hoher Landtag, sehr verehr te 
Damen und Herren! Die gegenständliche Vorlage 
beinhaltet den Ant rag der Abgeordneten Dr. Hei
dinger, Ing. Koch, Lautner und Trümmer, an die 
Landesregierung, betreffend den Ausbau der Bun
desstraße 67 zwischen Graz und Spielfeld. 

Hierzu e rs ta t te t die Steiermärkische Landesregie
rung folgenden Bericht: 

Auf Grund der von der Steiermärkischen Lan-
desbaudirektion im J ah re 1967 durchgeführten Ver
kehrserhebungen auf der Grazer Bundesstraße 
(B 67) und der danach angestellten Verkehrsprogno
sen ergibt sich, daß der Streckenteil Graz—Wildon 
bereits zu dieser Zeit die einer zweispurigen Fahr 
bahn entsprechende Verkehrsdichte erreicht bzw. 
überschri t ten hat te, während diese Verkehrsdichte 
im Streckenteil Wildon—Spielfeld erst im J ah r e 
1985 auftreten wird. 

Trotz dieses Umstandes besteht keine Absicht, die 
Teilstrecke Graz—Wildon mehrbahnig auszubauen, 
weil mit der Bundesstraßengesetznovelle 1968 die 
Pyhrn-Autobahn auch im Abschnitt Graz—Staats
grenze bei Spielfeld ins Gesetz aufgenommen, die 
Europast raße E 93 damit zur Autobahn e rk lä r t 
wurde und das Bestehen zweier parallel geführ
ter, mehrbahniger Straßenzüge in diesem Fal le sich 
nicht begründen bzw. verantwor ten ließe. 

Um die Strecke Graz—Wildon der Bundesstraße 
Nr. 67 verkehrsmäßig daher möglichst bald zu ent
lasten, wi rd die Steiermärkische Landesregierung 
zufolge ihres Beschlusses vom 5. Mai 1969 an das 
Bundesminister ium für Bauten und Technik her
antreten, damit diese die zum baldmöglichsten Aus
bau des Abschnittes Autobahnknoten Graz-West-

Bachsdorf der Pyhrn-Autobahn notwendigen Maß
nahmen fördere. 

Die Fachabteilungsgruppe Landesbaudirektion, 
Fachabteilung II c, führt die- Detai lplanung dieses 
Abschnittes bereits durch. Die Bauentwurfspläne 
werden Ende 1969 fertiggestellt sein, so daß nach 
Vorlage und Genehmigung des Detailprojektes a l
lenfalls schon für 1970 die Freigabe von Kredi tmi t 
teln für den Ausbau dieses Autobahnabschnittes in 
Aussicht s tehen könnte. 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt zu
folge ihres Beschlusses vom 5. Mai 1969 den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Antrag der Abgeordneten Dr. Heidinger, 
Ing. Koch, Lautner und Trümmer, betreffend den 
Ausbau der Bundesstraße 67 zwischen Graz und 
Spielfeld, wird zur Kenntnis genommen. 

Der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Ausschuß 
ha t sich mit dieser Vorlage befaßt und ich b i t te in 
seinem Namen um Annahme dieser Vorlage. 

Präsident: Mangels e iner Wortmeldung b i t te ich 
um ein Händezeichen, falls Sie dem Ant rag des 
Herrn Berichterstatters zustimmen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

21. Bericht des Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschusses über die Regierungsvorlage, zu 
Einl.-Zahl 678, zum Antrag der Abgeordneten 
Stöffler, Nigl, Dipl.-Ing. Fuchs und Prof. Dr. Mo
ser, betreffend den Ausbau des Flughafens Graz-
Thalerhof. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Josef Stöffler. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Stöffler: Hohes Haus! Den gegenständlichen 
Antrag hat die Steiermärkische Landesregierung 
zum Anlaß genommen, um eine Anfrage an die 
Flughafen-Betriebsgesellschaft zu richten. Diese ha t 
mit Schreiben vom 7. März d. J . mitgeteilt, daß ein 
Ausbauprogramm und ein Investi t ionsprogramm 
für eine 2. Baustufe ausgearbeitet wurde. In dieses 
P rogramm wird insbesondere die Verlängerung 
der Landebahn fallen. Dieses Ausbauprogramm 
und der Investitionsplan wurden von der Gesell
schafterversammlung am 18. März 1969 beschlos
sen und zwar vorbehaltlich der Zust immung des 
Steiermärkischen Landtages und des Grazer Ge
meinderates, weil für diese beiden Treugeber n u r 
die verfassungsmäßig berufenen Organe verbind
liche Zusagen für die Übernahme finanzieller Ver
pflichtungen abgeben können. 

Der Investitionsplan der 2. Bauetappe erstreckt 
sich auf die J ahre 1970 bis 1975. Der Gesamtkosten
aufwand wird 90 Millionen Schilling betragen. Da
von entfällt auf die Investit ionen in den J ah r en 
1971 bis 1973, die sich besonders auf die Verlänge
rung der Landebahn beziehen, ein Betrag von 
60 Millionen Schilling, der in diesen drei J ah ren 
von den T reugebernnach *dem Verhältnis ihrer Be
teiligungen aufzubringen wäre . Demnach hä t te das 
Land Steiermark in den J ah ren 1971 bis 1973 je 
fünf Millionen der Gesellschaft an Treuhandmit te ln 
zur Verfügung zu stellen. Ein Ant rag auf Genehmi
gung dieses Investitionsplanes wird dem Steier
märkischen Landtag auf Grund eines von der Ge
sellschaft noch vorzulegenden Ansuchens zur Be-
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Schlußfassung vorgelegt werden. 
Ich stelle nun namens des Verkehrs- und volks

wirtschaftlichen Ausschusses, der sich mit dieser 
Vorlage befaßt hat, den Antrag, der Hohe Landtag 
wolle beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Antrag der Abgeordneten Stöffler, Nigl, 
Dipl.-Ing. Fuchs und Prof. Dr. Moser, betreffend 
die Einleitung erforderlicher Maßnahmen, um den 
Ausbau der Start- und Landebahn auf dem Flug
hafen Graz-Thalerhof raschest zu ermöglichen, 
wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Abg. 
Kitzinger, ich erteile es ihm. 

Abg. Kitzinger: Hohes Haus! Der vorliegende Aus-

Flughafens Graz-Thalerhof für Kurz- und Mittel
streckenflugzeuge gegeben ist, desto besser ist es. 

Gelingt dies nicht rechtzeitig, meine Damen und 
Herren, wird Graz mit seinem Flugverkehr in eine 
Sackgasse geraten, aus der nicht so ohne weiteres 
herauszukommen ist. Deshalb liegt die Entschei
dung bei den Gesellschaftern und zwar Bund, Land 
und Stadt Graz, daß die erforderlichen Mittel zeit-
gerecht aufgebracht werden, damit die Landes
hauptstadt Graz und somit die Steiermark besser 
in den internationalen Flugverkehr eingebunden 
wird. Nicht nur das finanzielle Engagement ent
scheidet, sondern auch ein wachsendes Interesse der 
steirischen Wirtschaft, die dafür Sorge tragen soll, 
daß der Flugverkehr, vor allem was den Personen
verkehr und den Frachtverkehr betrifft, stärker 
frequentiert wird. Je später es in unserem Lande 

schußbericht ist überholt. Nach den bisherigen Plä
nen wäre in den Jahren 1974 und 1975 die verlän
gerte Landebahn im Rahmen des Flughafens Graz-
Thalerhof betriebsfertig gewesen. Dies hätte bedeu
tet, daß Graz weiter in den Schatten des sich stür
misch entwickelnden Flugverkehrs gerät. Wie aus 
der gestrigen Tagespresse entnommen werden 
konnte, hat die Flughafen-Betriebsgesellschaft 
Graz-Thalerhof ihre Investitionspläne abgeändert. 
Demnach soll die Landebahn um 500 m verlängert 
werden. Durch die Änderung der Investitionspläne 
ist es also möglich, dieses Projekt bereits bis 1973 
fertigzustellen. Wie aus der Vorlage für uns alle 
ersichtlich ist, kostet die Verlängerung ca. 60 Mil
lionen Schilling. Diese Gelder sind vom Bund, 
vom Land Steiermark und von der Stadtgemeinde 
Graz aufzubringen. Und zwar ist der Bund mit 
50 Prozent an der Betriebsgesellschaft beteiligt, das 
Land mit 25 Prozent und die Stadt Graz mit 25 Pro
zent. Das heißt, daß das Land einen Beitrag im Ge
samtausmaß von 15 Millionen aufzubringen hätte. 
In diesem Zusammenhang muß jedoch berücksich
tigt werden, daß alle Programme des Flugverkehrs 
in den nächsten Jahren im Zusammenhang mit den 
in Einsatz kommenden Großflugzeugen, den soge
nannten Jumbojets, mehr oder weniger über den 
Haufen geworfen wurden. 

Es ist bekannt, daß Fluggesellschaften größerer 
Größenordnung bereits 200 Stück dieser Großflug
zeuge bestellt haben. Diese Flugzeuge weisen 
einen Fassungsraum von 400 "Personen auf. Diese 
Großflugzeuge werden dann in der Lage sein, vier 
bis fünf europäische Flugplätze anzufliegen. Daran 
knüpft sich die entscheidende Frage, von wo und 
durch wen die Zubringerflüge organisiert werden. 
Die Flugplätze diesseits der Alpen haben die-

Chance, daß mehr als bisher an Fluggästen auch 
für unseren Raum abfällt. Die Flugplätze, die di
rekt mit den mitteleuropäischen Flugzentren ver
bunden sind, können unter den entsprechenden 
technischen Voraussetzungen damit rechnen, daß'sie 
an diesem Massenaufkommen von Fluggästen echt 
teilhaben werden; 

Es unterliegt außerdem keinem Zweifel, daß der 
Sozialtourismus einer neuen Ära entgegengeht. Ich 
habe vor kurzem gehört, daß allein die Reisebüros 
in der Steiermark im heurigen Jahr mit einer Zu
nahme von 40 Prozent an Flugreisen rechnen. Auch 
die Tariferstellung, die. Zollabfertigung und -ab-
wicklung wird tiefgreifenden Veränderungen unter
worfen sein. Je früher die Verkehrsbereitschaft des 

üblich wird, Flugzeuge zu frequentieren, desto 
schwieriger wird es werden, mit großen europäi
schen Flughäfen verbunden zu sein. 

Aus diesem Grunde, meine Damen und Herren 
und Hohes Haus, begrüßen wir den Ausbau des 
Flughafens Graz-Thalerhof und ich ersuche Sie, daß 
die verantwortlichen Stellen zeitgerecht für die 
Finanzierung des Vorhabens der Landebahn und al
ler weiteren Vorhaben Sorge tragen. (Beifall.) 

Präsident: Ich erteile als nächstem Redner dem 
Herrn Landesrat Bammer das Wort. 

Landesrat Bammer: Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Der Ausbau des Flughafens Graz-
Thalerhof ist gebunden an die Erwartung, daß sich 
der zivile Luftverkehr in den nächsten Jahren, wie 
Fachleute glauben in den nächsten fünf Jahren, 
wesentlich steigern wird. Die Fertigstellung und 
die Inbetriebnahme des Flughafenbetriebsgebäudes, 
ein architektonisch wunderschönes Haus^ durch die 
Gesellschafter hat manche Kritik in der Öffentlich
keit und auch bei den Eröffnungsreden zutagege
bracht. Es gibt und gab vor allem Meinungsver
schiedenheiten über die Rangordnung des'Ausbaues 
unseres Flughafens. 

Es gibt sehr viele Kritiker, die behaupten, daß 
man zuerst die Landebahn und die Blindflugein
richtungen hätte Errichten müssen und erst später 
ein dem spezifischen Interesse von Fluggästen ge
recht werdendes Flughafenbetriebsgebäude oder 
Abfertigungsgebäude. (Abg. Scheer: „Man baut ja 
auch zuerst die Schienen und dann den Bahnhof!") 

Es ist bekannt, daß in vielen großen Städten, wo 
neue Flugplätze errichtet werden, man gerade die 
Abfertigungsgebäude sehr spartanisch gebaut hat, 
man könnte fast sagen, in der Barackenform des 
20. Jahrhunderts, in Stahl und Glas, und daß man 
sich mehr auf die Flugsicherungseinrichtungen kon
zentriert hat. Aber die Tatsachen sind heute fest
stehend. Wir haben ein sicherlich allen Anforde
rungen der nächsten Jahrzehnte gerecht werdendes 
Abfertigungsgebäude-und müssen nun auf der 
Seite des Luftverkehrs, der Landebahn und der 
Flugsicherüngsanlagen, nachholen. 

Die Hauptfrage ist die Pistenlänge. Es hat nun 
am vergangenen Montag der Aufsichtsrat der Flug
hafen-Graz-Betriebsgesellschaft, wie bereits Herr 
Abg. Ritzinger aus der Presse zitiert hat, eine Sit
zung abgehalten und von einem der ersten Fach-

. leute in Fragen Luftverkehr, Hofr. Dipl.-Ing. Wei-
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ditsch, Flughafendirektor von Klagenfurt, eine 
Übersicht über die mögliche Entwicklung des Luft
verkehrs erhalten. Eindeutig geht aus dieser Über
sicht und aus den Beratungen hervor, daß Graz eine 
Piste mit einer Länge von 2.5 km braucht, keine 
längere und keine kürzere. Die derzeit in Verwen
dung s tehenden Kurz- und Mittelstrecken-Jets, also 
Düsenflugzeuge, die die al ten Kolbentr iebwerke 
ablösen we rden und mit denen man hier in Graz 
auch rechnen muß, werden jene Flugzeuge sein, die 
mit einer Piste von 2.500 m auskommen, ohne daß 
sie eine Restriktion, das heißt eine Beschränkung 
in der Passagierzahl auf sich nehmen müssen, was 
heute noch der Fall ist oder ohne die sie e twa bei 
Treibstoffbeladung darauf Rücksicht nehmen müs
sen, daß sie mit einem größeren Ladegewicht beim 
S ta r t nicht mehr mit der Piste zurecht, kommen. 

Es wurde nun, nachdem diese Länge eindeutig 
feststeht, da rüber diskutiert, ob man den seiner
zeitigen Ausbauplan vom 18. März verfolgen soll 
oder ob man nicht doch im Hinblick auf die sehr, 
s türmische Entwicklung vorziehen soll. In dem Zu
sammenhang sind die Ablösen der Grundstücke im 
Süden von Graz im Anschluß an den Thalerhof das 
Hauptproblem. In dem Finanzierungsplan wird 
ausgesagt, daß der Bund, ver t re ten durch das Bun
desministerium für Bauten und Technik, als späte
rer Grundbesi tzer den reinen Grund im Wer t von 
e twa 17 Millionen ablösen wird müssen und daß 
die auf diesem Grund entstandenen Aufbauten, Ein
familienhäuser und andere Anlagen, e twa 23 Mil
lionen Schilling kosten werden. Das ist zum Teil 
ents tanden durch eine sehr große Nachlässigkeit, 
weil im J a h r e 1959 das Bauverbot aufgehoben 
wurde und in der Zwischenzeit frischfröhlich 
darauflos gebaut worden ist. Von diesen 17 Millio
nen wird die Flughafen-Graz-Betriebsgesellschaft, 
ver t re ten durch den Bund, Land und Gemeinde 
Graz nichts aufbringen müssen, wohl aber entspre
chende Gesellschafteranteile von 23 Millionen. Diese 
23 Millionen und 15 Millionen für den Ausbau, für 
die Ver längerung der Piste und diverse Nebenan
lagen bedeuten praktisch 60 Millionen, die in e twa 
drei J ah ren aufzubringen sein werden. Nachdem 
der Grund, auf dem die P i s te . um 500 m baulich 
ver länger t werden soll, schon im Besitz des Bundes 
ist, haben wir uns vorgestellt, daß der Bau gleich
zeitig mit den Ablöseverhandlungen für die ande
ren Grundstücke vorgezogen werden soll, damit 
früher, wenn der Tag X, auf den so viele kleinere 
Flughäfen war ten, eintritt , eine Verkehrsbereit
schaft gegeben ist. 

Es werden, wie Luftfahrtsachverständige behaup
ten, in Europa e twa 3 bis 4 Großflughäfen normier t 
werden, auf denen diese Großflugzeuge dann mit 
einer Passagierzahl zwischen 300 und 700, landen 
werden. Alle anderen hoffen auf die Brosamen, 
die von diesen Großflugzeugen abfallen, daß sie 
Zubringerdienste aufnehmen werden. Auch Graz 
rechnet damit. Wir hoffen das, und für diesen Tag 
oder für diese Stunde X müßte der Flughafen Graz 
sehr rasch verkehrsberei t gemacht werden. 

Wir können nu r alle appellieren an den Bund, 
an das Land Steiermark und auch an die S tadt 
Graz, dieser Vorziehung des P rogramms zuzustim
men, damit rechtzeitig die Voraussetzungen für 
einen s tä rkeren Verkehr gegeben sind. Es gibt da
für keine Sicherheiten, wie sich der Luftverkehr 

entwickeln wird, aber es gibt berechtigte Chancen 
im Sozialtourismus, im Char terverkehr und vor 
allem auch in der Luftfracht. Hier ha t ja eine Ent
wicklung Platz gegriffen, die sehr s türmisch ist. 
Auch wir glauben, daß die Luftfracht von Graz 
und nach Graz noch s tä rker auszubauen sein wird-. 
Es ist eine Entwicklung, der man sich nicht entge
genstellen darf, will man nicht meilenweit zurück
bleiben, und wir Sozialisten werden uns auch be
mühen, im Rahmen dieser Entwicklung mitzuhal
ten, mitzuhelfen, so daß Graz und die S te iermark 
doch, wie wir hoffen, mit F rühjahr 1973 einen die
sen Erfordernissen gerechtwerdenden Flugplatz und 
eine Fluganlage dem Flugverkehr bereitstellen 
kann. 

Alle Probleme, die sich um den Binnenflugver
kehr drehen, sind viel schwieriger. Wir wissen, daß 
im Herbst für die Österreichische Verkehrsflug
fahrt, für die AUA, eine neue P lanung auf den 
Tisch gelegt werden wird, eine Finanzplanung und 
auch eine Streckenplanung, und wir können nu r 
hoffen, daß auch unser mi t großen Anstrengungen 
errichteter Flugplatz in Graz weiterhin durch die 
Österreichische Luftverkehrsgesellschaft beflogen 
wird, denn das Würde natürlich kein Staatsbürger 
verstehen, einen Flugplatz so auszubauen und dann 
dort die Ruhe eines Fremdenverkehrsgebietes in ab
geschiedener Lage vorzufinden. Das wä re wirklich 
nicht zu ertragen, und deshalb werden auch im 
Hinblick auf die Beibehaltung, den Ausbau des 
Binnenflugverkehrs alle Anstrengungen aller In
teressenten in diesem Lande notwendig sein. In 
dieser Gesinnung werden wir auch diesen Bericht 
zur Kenntnis nehmen. (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Der Herr Abgeordnete Scheer ha t als 
nächster Redner das Wort. 

Abg. Scheer: Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Die Ausführungen der Vorredner haben die 
Sache der Verlängerung der Landebahn sicherlich 
hinreichend beleuchtet. Ich habe selbst das Ver
gnügen gehabt, bei der Eröffnung des Abfert i
gungsgebäudes am Flughafen Thalerhof zu sein, ich 
möchte sagen, es war i rgendwie ein Begräbnis 
I. Klasse. Auch unser Landeshauptmann ha t eine 
sehr launige und sehr gescheite Rede dor t gehal
ten und ich habe mir nu r gesagt, wa rum ha t eigent
lich unser Landeshauptmann diese Rede nicht ge
halten, bevor dieses Haus gebaut wurde . (Landes
hauptmann Krainer : „Weil ich keine Gelegenheit 
gehabt habe, sie zu halten! Man hät te mich ja nicht 
gehört!") 

Herr Landeshauptmann, Sie sind ja sonst nicht so 
bescheiden, daß Sie nicht i rgendetwas verhindern, 
wenn Sie glauben, daß es nicht in Ordnung ist. 

Aber wenn man das Gebäude betrachtet und die 
offiziellen Ziffern, so soll das 38 Millionen geko
stet haben. Um ein solches Flugbahnhofgebäude zu 
bauen ohne Schienen, hä t te man doch nicht soviel 
Geld hinauswerfen müssen. Wir wissen doch auch, 
daß ein Bahnhof nicht zum Übernachten da ist, son
dern daß man normalerweise durch dieses Gebäude 
durchgeht und schaut, daß man möglichst schnell 
wieder wegkommt. Daher sind wir der Auffassung, 
daß die Geldmittel dort zweifellos falsch angelegt 
sind, insbesondere gemessen an dem Umstand, daß 
man natürlich zuerst die Landebahn baut und dann 



2028 47. Sitzung desSteierm. Landtages, VI. Periode — 25. Juni 1969 

das Abfertigungsgebäude, bevor ich die Fluggäste 
habe, gehen Jahre ins Land, bis das möglich ist. 

Einen so toten Bahnhof für Flugzeuge wie unse
ren Flughafen Thalerhof muß man ja weit und 
breit suchen. Jetzt steht dieses Gebäude dort unten, 
vermutlich wird das Restaurant nicht florieren kön
nen, der muß auch eingehen, weil es am entspre
chenden Publikum mangelt, das Restaurant, das 
für einige hundert Besucher da ist . . . (Landesrat 
Bammer: „Ein schöner Schwarzseher!") 

Ich bin wirklich in der Hinsicht nicht ein 
Schwarzseher, sondern ein praktischer Seher. Denn, 
was man da gemacht hat ist wirklich ein kleiner 
Schildbürgerstreich, den man sich da geleistet hat 
und wie der Herr Landesrat Bammer ausgeführt 
hat, haben ja die Festredner dort das ungefähr 
aiisgpHriifkt. Aber nachdem soviel Prominenz dort 

ben, daß auch dieses Abfertigungsgebäude seiner 
Bestimmung, dann erst recht in einer neuerlichen 
Eröffnungsprozedur, zugeführt werden kann. 

Präsident: Mangels einer weiteren Wortmeldung 
erteile ich Herrn Abg. Stöffler als Berichterstatter 
das Schlußwort. 

Abg. Stöffler: Ich verzichte auf das•' Schlußwort 
und bitte um Annahme des Antrages. 

Präsident: Sie haben den Antrag gehört, wer ihm 
zustimmt, möge eine Hand erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
Damit ist die heutige Tagesordnung erledigt. 
Ich gebe noch bekannt, daß die Ausschüsse für 

Dienstag, dem 1. Juli 1969, zur Beratung der heute 
war, habe ich mir gedacht, wie ist denn das mög
lich, die gleiche Prominenz ist doch auch dafür ver
antwortlich, was dort geschehen ist. Man hätte dort 
wie eine außerparlamentarische Opposition das 
Rednerpult stürmen müssen und sagen, ja, meine 
Herren, was redet Ihr denn soviel herum, hättet 
ihr es verhindert, dann erspart's Euch diese Trauer
ansprachen anläßlich einer feierlichen Eröffnung. 

Wir werden alles dazu tun, daß die Landebahn 
so schnell als möglich ihrer Vollendung zugeführt 
wird, weil wir dann vielleicht eine Hoffnung ha-

zugewiesenen Regierungsvorlagen einberufen sind. 
Die diesbezüglichen Einladungen wurden den Ab
geordneten bereits ausgehändigt. 

, Die nächste Landtagssitzung, mit der die Früh
jahrstagung beendet wird, ist für Dienstag, dem 
8. Juli 1969, vorgesehen. Sie beginnt mit einer Fra
gestunde. Hiezu ergehen noch schriftliche Einladun
gen. 

Damit ist die heutige Sitzung geschlossen. 

Ende der Sitzung: 11.50 Uhr. 
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